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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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Innere Sicherheit

Die Volksabstimmung über den neuen Verfassungsartikel fand am 26. September statt.
Opposition machte sich während der Kampagne kaum bemerkbar. Die Gesellschaft für
freiheitliches Waffenrecht «Pro Tell», an deren Widerstand frühere Versuche zur
Einführung einer Bundeskompetenz zur Regelung des Waffenerwerbs gescheitert
waren, vermochte zwar dem Verfassungsartikel nichts Positives abzugewinnen, sie
kündigte jedoch an, dass sie ihre Kräfte voll auf die Ausgestaltung der
Ausführungsgesetzgebung konzentrieren wolle. Nachdem sich von den Parteien nur die
AP und die Lega sowie die Liberalen des Kantons Waadt gegen den neuen
Verfassungsartikel ausgesprochen hatten, nahm das Volk die neuen Bestimmungen mit
mehr als 86 Prozent Ja-Stimmen an.

Waffenartikel
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,9%
Ja: 1'539'782 (86,3%) / 20 6/2 Stände
Nein: 245'026 (13,7%) / 0 Stände

Parolen: 
– Ja: alle Parteien ausser AP, Lega
– Nein: AP, Lega, LP (VD) 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1993
HANS HIRTER

Kriminalität

Als zumindest stossend wird in weiten Teilen der Öffentlichkeit die Tatsache
empfunden, dass in der Schweiz – wie in den meisten anderen Industriestaaten auch –
die für den Geschäftserfolg als notwendig ausgewiesenen Bestechungszahlungen als
Geschäftsaufwand steuerlich abziehbar sind. In Ausführung einer 1995 vom Nationalrat
überwiesenen parlamentarischen Initiative Carobbio (sp, TI) beantragte die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK) eine teilweise Änderung dieser Steuerpraxis.
Bestechungszahlungen an Personen, die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind (und
zwar sowohl im In- als auch im Ausland), sollen in Zukunft nicht mehr abzugsfähig sein.
Dabei reicht es aus, wenn der Steuerbeamte eine Bestechung erkennt; eine
rechtsgültige Verurteilung durch die Strafbehörden ist nicht erforderlich. Die WAK ging
damit über die Anträge einer von ihr eingesetzten Expertengruppe hinaus. Diese hatte
vorgeschlagen, Steuerabzüge nur bei Vorliegen eines rechtsgültigen Urteils eines
schweizerischen Gerichtes nicht mehr zuzulassen (was Unkostenabzüge bei der
Bestechung ausländischer Beamter weiterhin erlaubt hätte). Der Bundesrat war mit den
Vorschlägen der nationalrätlichen WAK, die auch einer OECD-Empfehlung aus dem
Jahre 1996 entsprechen, einverstanden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.1997
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Am 7. Februar stimmten Volk und Stände mit deutlichem Mehr der Beseitigung der
sogenannten Kantonsklausel in der Verfassung für die Zusammensetzung der
Landesregierung zu. Nur gerade die Kantone Wallis und Jura lehnten die neue
Verfassungsbestimmung ab. In der sehr bescheiden geführten Kampagne bildete sich
zwar – als Gegenpol zu dem aus rund 90 nationalen Parlamentariern der
Bundesratsparteien gebildeten befürwortenden Komitee – auch ein aus Politikern aller
politischer Lager gebildetes Gegenkomitee. Sein Hauptargument war, dass diese
Reform nur ein erster Schritt zu einem Abbau der föderalistischen Garantien zugunsten
der kleinen Kantone darstelle. Sei dieser Schritt einmal gemacht, würden auch weitere,
wie die Übervertretung der bevölkerungsschwachen Kantone im Ständerat und das
Ständemehr bei obligatorischen Volksabstimmungen unter Beschuss geraten. Viel Geld
für Inserate war aber nicht vorhanden und die Debatten, soweit sie überhaupt
stattfanden, verliefen äusserst zahm. Von den politischen Parteien hatten alle die Ja-
Parole beschlossen. Immerhin gab es mit der Nein-Parole der SVP des Kantons Zürich
auch eine prominente Gegenstimme. Herzensblut vergoss allerdings auch die Zürcher
SVP nicht für die Beibehaltung der Kantonsklausel. Gegen die Reform sprachen sich
auch die Waadtländer Liberalen und einige Sektionen der FDP und der CVP in der
Westschweiz und im Tessin 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.02.1999
HANS HIRTER
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Bundesbeschluss über die Wählbarkeit in den Bundesrat 
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'287'081 (74,7%) / 18 6/2 Stände
Nein: 436'511 (25,3%) / 2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, FDP (4*), CVP (2*), SVP (6*), LP (1*), LdU, EVP, FP, SD (1*), EDU, PdA; SGB.
– Nein: Lega.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Zustimmung fiel mit einem Ja-Anteil von fast 75% klar aus. Mit Ausnahme von Jura
und Wallis stimmten alle Kantone zu; in den kleineren (NE, FR, AI, AR, Innerschweiz, GL,
GR) sowie im Tessin lag der Ja-Stimmen-Anteil allerdings unter dem Landesmittel. Die
grössten Ja-Mehrheiten ergaben sich in Genf, Zürich und Basel-Stadt mit über 80%. 4

Parlamentsorganisation

Die Referenden gegen die beiden vom Parlament im Vorjahr beschlossenen
Gesetzesrevisionen (Geschäftsverkehrsgesetz bzw. Entschädigungsgesetz) sowie gegen
das neue Infrastrukturgesetz kamen mit je ca. 55'000 gültigen Unterschriften zustande.
Obwohl sich das Referendum gegen alle drei Vorlagen richtete, konzentrierten die
Gegner ihre Propaganda vor allem auf die Erhöhung der
Parlamentarierentschädigungen und am Rande auch noch auf die mit dem
Infrastrukturgesetz geschaffene Möglichkeit, persönliche Mitarbeiter einzustellen. In
ihrer Propaganda erwähnten sie hingegen nicht, weshalb sie auch die Revision des
Geschäftsverkehrsgesetzes ablehnten, welche als wichtigste Neuerung dem Parlament
mehr Mitsprache bei der Gestaltung der Aussenpolitik bringt (die im Parlament
umstrittene Verlagerung der Kommissionsarbeit auf ständige Ausschüsse war im
Geschäftsreglement der Räte geregelt worden und unterstand damit dem Referendum
nicht). 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.09.1992
HANS HIRTER

Das Abstimmungsresultat vom 27. September fiel deutlich aus: Zwar stimmte das Volk
der Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes zu, die beiden Vorlagen, welche die
Arbeitssituation der Parlamentarier verbessert, die Bundesfinanzen aber zusätzlich
belastet hätten, wurden jedoch klar abgelehnt. Dabei war das Ergebnis bei der
Entschädigungserhöhung für die Nationalräte noch etwas deutlicher als bei den Mitteln
für die Einstellung von Assistenten.

Infrastrukturgesetz. 
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,6%
Nein: 1 339 597 (69,4%)
Ja: 590 484 (30.6%)

Parolen:
-Nein: SVP (5*), AP.
- Ja: FDP (8*), SP, CVP (6*), GP, LP, SD (1*), LdU (1*), EVP, PdA, EDU, SGB, CNG.

Revision Entschädigungsgesetz.
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,6%
Nein: 1 424 954 (72,4%)
Ja: 542 768 (27,6%)

Parolen: 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1992
HANS HIRTER
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-Nein: SVP (6*), AP.
- Ja: FDP (4*), SP, CVP (3*), GP, LP, SD (1*), LdU (1*), EVP, PdA, EDU, SGB, CNG. 

Revision Geschäftsverkehrsgesetz.
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,4%
Ja: 1097185 (58,0%)
Nein: 794132 (42,0%)
Parolen:
- Ja: FDP (2*), SP, CVP (1*), GP, LP, SD (1*), LdU, EVP, PdA, EDU, SGB, CNG.
- Nein: SVP (9*), AP.

*In Klammern Anzahl der abweichenden Kantonalsektionen

Die nach dem Urnengang durchgeführte Umfrage ergab, dass die Verbesserung der
materiellen Stellung der Nationalräte von allen Bevölkerungsgruppen abgelehnt worden
war; am deutlichsten von den Landwirten und den beruflich wenig Qualifizierten, am
knappsten von den Hochschulabsolventen und den Personen in leitender Funktion. Wie
die Parteiparolen erwarten liessen, fiel die Ablehnung bei den Sympathisanten der GP
und der SP weniger deutlich aus als bei den Anhängern weiter rechts stehender
Parteien; Zustimmung fand die Reform aber auch bei diesen nicht. Die Gegnerschaft
war zudem weniger ausgeprägt in der französischsprachigen Schweiz. Diese grössere
Wertschätzung der parlamentarischen Arbeit in der Westschweiz könnte damit erklärt
werden, dass in dieser Region auch auf kommunaler Ebene Parlamente und nicht
Gemeindeversammlungen die Regel sind. Bei der Befragung nach den
Entscheidmotiven zeigte sich, dass die Kritik fast ausschliesslich gegen die Erhöhung
der Entschädigungen und die damit verbundenen Kosten gerichtet war; das Festhalten
an der Idee eines Milizparlaments spielte hingegen eine weniger grosse Rolle. 6

Volksrechte

Die Volksabstimmung über die Verfassungsänderungen zur Einführung der „allgemeinen
Volksinitiative“ und zur Ausweitung des fakultativen Staatsvertragsreferendums fand
am 9. Februar statt. Die Kampagne vermochte keine hohen Wellen zu werfen. Von der
SP und der GP wurde die Vorlage wie bereits im Parlament bekämpft, da sie die
Ausgestaltung der allgemeinen Volksinitiative mit den verlangten 100'000
Unterschriften als zu wenig attraktiv betrachteten. Das bürgerliche Lager war gespalten:
Die FDP und die CVP empfahlen zwar Zustimmung, Parlamentarier aus ihren Reihen
wirkten aber auch beim Kontra-Komitee mit und einige Kantonalsektionen der FDP
gaben die Nein-Parole aus. Die SVP und die Liberalen lehnten die Reform ab, wobei ihr
Hauptargument die potentielle Umgehung des Ständemehrs bei der Umsetzung einer
Initiative auf Gesetzesebene war.

Bundesbeschluss über den Ausbau der Volksrechte
Abstimmung vom 9. Februar 2003

Beteiligung: 29%
Ja: 934'005 (70,4%) / 20 6/2 Stände
Nein: 393'638 (29,6%) / 0 Stände

Parolen:
— Ja: FDP (6*), CVP, SD, FP, EDU; SBV.
— Nein: SP (1*), SVP (4*), LP, GP, EVP; SGB.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Bei einer sehr niedrigen Stimmbeteiligung von 29% stimmte das Volk der Reform der
Volksrechte mit einem Ja-Stimmenanteil von 70% deutlich zu. In allen Kantonen wurde
die Reform angenommen: am deutlichsten in Freiburg mit 77%, am schwächsten in
Schaffhausen mit 56%. Die Vox-Analyse ergab, dass der Vorlage von den
Stimmberechtigten keine grosse Bedeutung zugemessen worden war. Unterschiede im
Stimmverhalten gab es kaum; insbesondere hatten die Linke und die SVP ihre eigene

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.02.2003
HANS HIRTER
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Anhängerschaft mit ihrer Nein-Parole nicht zu überzeugen vermocht. Zur niedrigen
Stimmbeteiligung (sie war bisher nur zweimal noch schlechter gewesen) hatte auch
beigetragen, dass neben dieser Vorlage nur noch eine kaum bestrittene Revision des
Krankenversicherungsgesetzes zur Abstimmung kam. 7

Der Nationalrat lehnte auf Antrag seiner SPK eine parlamentarische Initiative Chevrier
(cvp, VS) für eine Begrenzung der Zahl der eidgenössischen Volksabstimmungen auf
zwölf pro Jahr deutlich ab. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2009
HANS HIRTER

Wahl- und Abstimmungsverfahren

2012 und 2013 war es in drei Fällen zur Situation gekommen, dass die Räte sich bei
Volksbegehren nicht auf eine Empfehlung einigen konnten. Ein Patt hatte bei der
Bauspar-Initiative und der Initiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ sowie bei der
Abzockerinitiative bestanden. Minder (parteilos, SH) stiess sich daran, dass der
Bundesrat in allen drei Fällen trotz fehlender parlamentarischer Empfehlung seine
eigene Meinung zu den Vorlagen verbreitete. Minder wollte dem mit Hilfe einer im
Berichtjahr eingereichten, aber noch nicht behandelten parlamentarischen Initiative
einen Riegel schieben. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl noch
Ende Jahr mit 4 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Vorstoss keine Folge zu geben,
und begründete dies damit, dass der Bundesrat auch und gerade bei fehlender
Empfehlung des Parlamentes informieren müsse. Die Kommission verwies dabei auch
auf die deutliche Ablehnung der Volksinitiative „Volkssouveränität statt
Behördenpropaganda“ im Jahr 2008, die eine starke Einschränkung der behördlichen
Information verlangt hätte. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 von Thomas Minder (parteilos, SH) eingereichte parlamentarische Initiative, die
ein Verbot für Stellungnahmen durch den Bundesrat zu Volksinitiativen in jenen Fällen
forderte, in denen sich Stände- und Nationalrat in ihrer Empfehlung uneinig sind, fand
in der kleinen Kammer keinen Anklang. Die Mehrheit der Kantonsvertreter, nämlich 31,
stimmte gegen Folge geben und hielt sich dabei an die Empfehlung ihrer SPK-SR, die
darauf hinwies, dass bei einem Patt die Regierung sogar die Pflicht habe, die
Bevölkerung umfassend zu informieren. Minder vermochte nur drei Ratsmitglieder zu
überzeugen. 2012 und 2013 war es bei den beiden Bauspar-Initiativen, und der
Abzockerinitiative zu uneinheitlichen Parolen zwischen den Kammern gekommen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN

Weil sich die SPK-NR gegen die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH)
ausgesprochen hatte, kam der Vorstoss in den Nationalrat. Rutz forderte, dass
ausserparlamentarische Kommissionen, die Bundesrat und Verwaltung beratend zur
Seite stehen, nur intern kommunizieren dürfen. Vor allem vor Volksabstimmungen und
vor Parlamentsdebatten seien Verlautbarungen dieser Kommissionen zu verbieten. In
der Debatte verwies Rutz etwa auf die Intervention der Eidgenössischen Kommission
für Tabakprävention, die sich im Dezember 2011 wenige Tage vor der entsprechenden
Parlamentsberatung in den Medien für die Annahme eines radikalen Rauchverbots
ausgesprochen habe oder auf die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, die im
Mai 2013 gegen die Asylgesetzrevision Stellung bezogen habe, obwohl der Bundesrat,
der von dieser Kommission ja eigentlich beraten werden soll, die Revision gutgeheissen
hatte. Die knappe Kommissionsmehrheit machte vergeblich geltend, dass der
Bundesrat für die Regelung der ausserparlamentarischen Kommissionen zuständig sei
und dass diese zum Meinungsbildungsprozess beitragen sollen. Die Mehrheit des
Nationalrates folgte nämlich den Argumenten des Initianten, der sekundiert von
Parteigenossen darauf pochte, dass die Kommunikation mit der Öffentlichkeit nicht
Aufgabe dieser Kommissionen sei. Die grosse Kammer gab der Initiative entsprechend
mit 95 zu 86 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge. Neben der geschlossenen SVP stimmte
auch fast die ganze CVP und die BDP und rund ein Drittel der FDP für Folge geben. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2014
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH), die von der SPK-NR mit Stichentscheid
des Präsidenten zwar abgelehnt, der dann aber von der grossen Kammer Folge gegeben
wurde, stiess im Ständerat auf einhelligen Widerstand. Der Vorstoss verlangt einen
Maulkorb für ausserparlamentarische Kommissionen, insbesondere vor
Volksabstimmungen zu Themen, die diese Kommissionen betreffen. Die SPK-SR
beantragte einstimmig, dem Vorstoss keine Folge zu geben. Auf der einen Seite
bestünden insbesondere mit der im Januar 2015 in Kraft getretenen, revidierten
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV) genügend Möglichkeiten,
die Kommunikationstätigkeit dieser Kommissionen auf dem Verordnungs- oder
Verfügungsweg spezifisch zu regeln. In der RVOV wird von ausserparlamentarischen
Kommissionen eine "gebotene Zurückhaltung" bei der Information der Öffentlichkeit zu
politischen Fragen verlangt. Ein spezifisches Gesetz würde hier also kaum Mehrwert
schaffen. Auf der anderen Seite – so die SPK-SR weiter – sollen sich diese Gremien
äussern dürfen, da es für die direktdemokratische Entscheidungsfindung hilfreich sei,
die Ansicht von Expertengruppen zu kennen: Auch – und insbesondere – wenn diese
von der Meinung des Bundesrates, der bekanntlich von ausserparlamentarischen
Kommissionen beraten wird, abweiche. Letzteres war Stein des Anstosses für den
Vorstoss von Gregor Rutz gewesen. Die kleine Kammer folgte diesen Argumenten
diskussionslos und gab der Initiative somit keine Folge. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Mit der in der Presse als «Kuhhandel» bezeichneten Verknüpfung der Steuerreform und
der AHV-Finanzierung wurde auch eine juristische Diskussion laut, die sich um das
Thema «Einheit der Materie» drehte. Dieser Grundsatz ist ein wichtiger Bestandteil bei
der Entscheidung, ob eine Volksinitiative gültig ist oder nicht. Er verlangt, dass zwei
verschiedene Sachfragen nicht in ein und der gleichen Abstimmungsvorlage verknüpft
werden dürfen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger ihre Präferenzen nicht klar äussern können. Wenn etwa die eine Sachfrage
bei einer Person auf Zustimmung, die andere aber auf Ablehnung stösst, kann eigentlich
weder ein Ja noch ein Nein in die Urne gelegt werden. Ob und wann «zwischen den
einzelnen Teilen einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht» (BG über die
politischen Rechte, Art. 75 Abs. 2), ist freilich Interpretationssache. Die Frage, die sich
Thomas Minder (parteilos, SH) stellte und gleich in eine parlamentarische Initiative
verpackte, war, ob die Einheit der Materie auch für Behördenvorlagen gelten müsse, die
dem Referendum unterstellt sind. In seiner schriftlichen Begründung zu seinem
Vorstoss zitierte der Schaffhauser juristische Literatur, die sich darauf stützt, dass es
unerheblich sei, wer Urheber einer Abstimmungsvorlage sei, dass der Grundsatz also
auch für Bundesbeschlüsse zu gelten habe. Es sei nun aber an der Bundesversammlung
zu entscheiden, ob sie dies auch so sehe. 
Eine 6 zu 4-Mehrheit (bei 2 Enthaltungen) der SPK-SR sah das in der Tat so und gab der
parlamentarischen Initiative Folge. Es sei zwar schwierig, diesen Grundsatz immer
einzuhalten, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sollten aber den gleichen
Anforderungen genügen wie Volksinitiativen, weshalb ein entsprechendes Gesetz
geprüft werden solle. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen gab die SPK-NR der parlamentarischen
Initiative Minder (parteilos, SH) keine Folge. Es sei in der Praxis kaum möglich, zu
entscheiden, ob die Einheit der Materie bei Erlassen der Bundesversammlung gegeben
sei. Ob ein, wie von Minder geforderter, sachlicher Zusammenhang von Teilen einer
Vorlage bestehe – immerhin eine Grundlage für den Entscheid über die Gültigkeit einer
Volksinitiative –, könne in der Praxis bei Erlassen nicht «trennscharf» beurteilt werden.
Zudem könne eine solche Forderung den Spielraum des Parlaments beim Finden von
Kompromisslösungen zu stark einschränken, so die Kommissionsmehrheit bei ihrer
Begründung. Eine Vorlage könne per Referendum bekämpft werden, wenn man mit der
Verknüpfung unterschiedlicher Themen nicht einverstanden sei. Die starke
Kommissionsminderheit war allerdings der Meinung, dass Erlasse gleich behandelt
werden sollten wie Volksbegehren. Ungeachtet dessen ging die Initiative anschliessend
zurück an die SPK-SR, die ihr bereits Folge gegeben hatte. 14
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Die Fusionswelle von Grossfirmen beschäftigte auch im Berichtsjahr das Parlament.
Der Sozialdemokrat Chiffelle (VD) hatte mit einer parlamentarischen Initiative
beantragt, sich zusammenschliessende Aktiengesellschaften mit einer Sondersteuer zu
belegen. Diese Abgabe mit einem variablen Steuersatz würde nach Ansicht des
Initianten einerseits Fusionen verhindern und andererseits den Staat für entgangene
Gewinnsteuern infolge von steuerlich verrechenbaren Umstrukturierungskosten
entschädigen. Der Nationalrat lehnte den von der geschlossenen SP-Fraktion
unterstützten Vorschlag ab. Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der SP-Fraktion,
welche verlangte, dass der Bund bei Fusionen und anderen Umstrukturierungen in der
Privatwirtschaft den Unternehmen vorschreiben kann, dass in den von Entlassungen
betroffenen Betrieben neue Arbeitszeitmodelle (z.B. Viertagewoche) eingeführt
werden. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.04.1999
HANS HIRTER

Strukturpolitik

Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une
réduction de la charge fiscale qui pèse sur les participations de collaborateurs
remises par une start-up. Cette modification fiscale passe par une adaptation de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID). La conseillère nationale socialiste
considère que la prospérité économique helvétique repose sur la capacité
d’innovation. Ainsi, elle salue les modifications des conditions générales propices aux
activités innovantes. Cependant, elle considère que ces modifications favorisent
particulièrement les multinationales cotées en bourse et négligent partiellement les
start-up. L’exemple des allégements fiscaux relatifs aux brevets illustre cette
problématique. En effet, les start-up ne détiennent, souvent, pas encore de brevets et
ne peuvent donc pas bénéficier de ces allégements. Dans la même optique, les
conditions fiscales applicables aux participations de collaborateurs sont sculptées pour
les grands groupes. Selon la dépositaire, un risque évident découle de cette situation: la
migration des esprits innovants vers d’autres pays. Pour les actions de collaborateurs,
les autorités fiscales fondent leur taxation sur le prix payé par l’investisseur. Ainsi, le
collaborateur paie un prix très élevé pour ses actions, ou alors s’acquitte d’un impôt sur
le revenu élevé si les actions sont acquises à prix réduit. Cette incitation négative freine
la capacité d’innovation en Suisse. En effet, les start-up misent souvent sur des actions
de collaborateurs pour attirer les cerveaux très qualifiés à un salaire inférieur au salaire
moyen dans la branche. Au final, lors de l’aliénation ou de la vente des actions, la
différence entre la valeur calculée et le produit tiré est imposé comme revenu. Par
conséquent, le gain en capital n’est pas exonéré d’impôt. Cette situation crée non
seulement une inégalité entre les collaborateurs actionnaires et les actionnaires non
collaborateurs, mais aussi une inégalité avec les actionnaires des entreprises cotées en
bourse. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) propose donc une modification de l’art.16 al.3
afin que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de fortune privée ne
soient pas imposables, ainsi qu’une modification de l’art.17b al.2bis, pour que la valeur
vénale d’une action de collaborateur soit déterminée d’après le capital propre de
l’entreprise, mais au minimum d’après le capital-actions. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s’est
penchée sur la question. Elle a estimé légitime l’objectif de l’initiative mais considère
que la solution proposée n’est pas optimale. Elle a notamment souligné les flous au
niveau de la définition d’une start-up, de l’égalité de traitement et des différences de
situation entre les cantons. Si elle recommande donc de rejeter l’initiative par 18 voix
contre 7, elle a décidé de déposer une motion (17.3261) par 18 voix contre 5 et 2
abstentions qui suit des objectifs similaires. A la chambre du peuple, l’initiative a été
rejetée par 116 voix contre 59 et 14 abstentions. Tous les partis ont été divisés sur la
question. 16
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Wettbewerb

Nachdem die beiden Gewerkschaftsdachverbände SGB und Travail.Suisse zu
Jahresbeginn das Referendum gegen eine Revision des Arbeitsgesetzes im
Zusammenhang mit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in den Bahnhof- und
Flughafenarealen eingereicht hatten, stimmte das Volk im Herbst darüber ab. Inhaltlich
ging es darum, in grossen Zentren des öffentlichen Verkehrs (d.h. in etwa 25 Bahnhöfen
und den Flughäfen) die Beschäftigung von Verkaufspersonal an Sonntagen und am
Abend ohne Sonderbewilligung und ohne Limitierung des Warenangebots auf
Reisebedarf zu erlauben. Die Gegner der Vorlage, neben den Gewerkschaften die SP,
die GP, die EVP, die PdA und die EDU sowie die Organisationen der protestantischen
und der katholischen Kirchen, sahen in dieser Liberalisierung nur einen ersten Schritt
zu einer generellen Aufhebung des Sonntagsarbeitsverbots. Sie massen deshalb der
Gesetzesrevision, von der direkt lediglich rund 2500 Beschäftigte in den grossen
Bahnhöfen und Flughäfen betroffen waren, einen grossen symbolischen Wert zu.
Opposition meldete auch der Schweizer Detaillistenverband, in welchem die kleinen
Verkaufsgeschäfte zusammengeschlossen sind, an. Er befürchtete Konkurrenznachteile,
weil sich seine Mitglieder in der Regel die teuren Mieten in den Bahnhöfen nicht leisten
und deshalb von den liberaleren Öffnungszeiten nicht profitieren können.

Für die Arbeitsgesetzrevision traten die SVP, die FDP, die CVP und die Liberalen sowie
Economiesuisse und der Gewerbeverband ein. Am meisten erstaunte die sehr deutlich
(mit 122:9 Stimmen) beschlossene Ja-Parole der traditionell der katholischen Kirche
nahe stehenden CVP; lediglich fünf ihrer Kantonalparteien entschieden sich für ein
Nein (LU, OW, SZ, TI, VS) und eine gab die Stimme frei (BL). Dass sich die Leitung der SBB
ebenfalls für die Gesetzesrevision einsetzte, da sie mit der Vermietung dieser Läden
beträchtliche Einnahmen erzielt, verärgerte die Gewerkschaften. Die Befürworter
argumentierten, die dank einer bis zur Volksabstimmung geltenden Sonderbewilligung
des Bundesrats zugelassenen liberalisierten Öffnungszeiten entsprächen offensichtlich
einem Bedürfnis der Konsumenten. Zudem wiesen sie darauf hin, dass die Ablehnung
der Vorlage nicht etwa, wie von den Gegnern behauptet, die Beibehaltung des
gegenwärtigen Zustandes, sondern eine Rückkehr zu den früheren restriktiven
Verhältnissen bedeuten würde. Dies hätte die Schliessung von Läden resp. eine massive
Reduktion ihres Sortiments und ihrer Verkaufsfläche und damit auch die Entlassung von
Personal zur Folge.

Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen
Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Am deutlichsten war die Zustimmung
in den städtischen Zentren der Deutschschweiz, die ländlichen Regionen der
französischsprachigen Schweiz wiesen die höchsten Nein-Anteile auf. Angenommen
wurde die Vorlage allerdings nur in sieben, stark urbanisierten Kantonen (ZH, GE, BS, BL,
BE, AG und ZG). Am meisten Ja-Stimmen gab es im Kanton Zürich (62%), am wenigsten
im Jura mit 21%.

Abstimmung vom 27. November 2005

Beteiligung: 42,3%
Ja: 1 026 833 (50,6%) 
Nein: 1 003 900 (49,4%) 

Parolen:
– Ja: SVP (1*), FDP, CVP (6*), LP, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV, Arbeitgeberverband.
– Nein: SP, GP, EVP, SD, EDU; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Obwohl das Referendum gegen die Arbeitsgesetzrevision von den Gewerkschaften
eingereicht und von allen Linksparteien unterstützt worden war, zeigte die Vox-Analyse,
dass beim Entscheid über die Ladenöffnungszeiten am Sonntag nicht der Links-
Rechts-Konflikt dominierte. Im Vordergrund standen vielmehr Werthaltungen wie die
Religiosität, die Einstellung zum Wirtschaftssystem und in geringerem Masse auch zur
Modernisierung der Schweiz. Am grössten war der Verhaltensgegensatz zwischen
intensiv praktizierenden Christen und Personen, die nur selten oder gar nicht an
Gottesdiensten teilnehmen. Da stark religiös geprägte Menschen und auch die Wahrer
von Traditionen sich politisch eher rechts einordnen, spielte die politische

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2005
HANS HIRTER
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Grundhaltung eine weniger grosse Rolle, als angesichts der Haltung der politischen
Parteien hätte erwartet werden können. Die Parolen der Bundesratsparteien wurden
entsprechend unterschiedlich befolgt. Am treuesten waren die Sympathisanten der
FDP, welche zu 78% ein Ja in die Urne legten. Bei der SP und der SVP war die
Anhängerschaft hälftig gespalten und bei der CVP stimmten zwei von drei
Sympathisanten gegen die Parteiparole. 17

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat hiess die 1992 eingereichte parlamentarische Initiative Reimann (svp,
AG), welche eine marktkonforme Verzinsung der Verrechnungssteuern verlangte, mit
79 zu 62 Stimmen gut. Demnach sollen natürlichen und juristischen Personen mit
Wohn- resp. Geschäftssitz in der Schweiz im Kalenderjahr, in welchen ein
Rückerstattungsantrag gestellt wurde, die Verrechnungssteuern auch marktgerecht
verzinst werden. Der Bundeskasse würden dadurch Einnahmenausfälle in der Höhe von
CHF 150 Mio. bis 400 Mio. entstehen. Eine Kommission erhielt den Auftrag, bis
spätestens im Frühling 1995 einen Bericht und Antrag zu diesem Geschäft
auszuarbeiten. Der Nationalrat überwies eine Motion (Mo. 93.3528) seiner Kommission
für Rechtsfragen, die den Bundesrat beauftragt, die Wettbewerbsfähigkeit und
Attraktivität des schweizerischen Finanzplatzes im Bereich der Anlagefonds durch
fiskalische Massnahmen zu stärken, nur als Postulat. Das Begehren, welches von links-
grüner Seite angefochten wurde, schlug insbesondere eine EU-kompatible
Ausgestaltung der Verrechnungssteuer vor. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) hatte im März 1993 die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats beauftragt, einen Entwurf zur
Revision des Verrechnungssteuergesetzes auszuarbeiten. Danach sollen zumindest
natürlichen und juristischen Personen mit Sitz in der Schweiz Verrechnungssteuern
künftig verzinst werden, wenn der Fiskus die Verrechnungssteuer nicht innert 60 Tagen
nach dem Antrag zurückerstattet. Im März stellte die WAK zwei Lösungen zur Diskussion.
Während die erste Variante lediglich ein beschleunigtes Rückerstattungsverfahren
anstrebt, sieht die zweite Variante eine Verzinsung ab dem 61. Tag nach Eingang des
Rückerstattungsantrags vor. Beide Vorschläge stiessen in der Vernehmlassung bei den
Kantonen, den Finanzdirektoren und der Bankiervereinigung vorwiegend auf Skepsis.
Neben Steuerausfällen von rund CHF 150 Mio. pro Jahr wurde ein administrativer
Mehraufwand geltend gemacht. In Betracht gezogen wurde der Vorschlag einer
pauschalen Verzinsung. Nach dieser Variante erhielten im Inland wohnhafte natürliche
Personen nicht bloss die Verrechnungssteuer von 35%, sondern einen auf 35,5% oder
36% erhöhten Betrag zurückerstattet. Im November beantragte die nationalrätliche
WAK dem Plenum aus Gründen der Steuerausfälle mit 12 zu 6 Stimmen aber
Nichteintreten auf die Initiative. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.1995
EVA MÜLLER

Gegen seinen Willen schickte der Bundesrat Ende März einen Entwurf zu einer
generellen Steueramnestie für 1997, 1999 oder 2001 in die Vernehmlassung und kam
damit dem Auftrag einer Motion Delalay (cvp, VS) nach. Der Entwurf enthielt allerdings -
anders als die früheren Amnestien von 1945 und 1969 - Fussangeln für reuige
Steuersünder, denn er sieht zwar eine Entkriminalisierung der Steuerhinterzieher vor,
verlangt aber eine Nachbezahlung der hinterzogenen Steuern samt Verzugszinsen sowie
eine schriftliche Schuldanerkennung. Ausserdem will der Bundesrat die Einzelheiten
der Amnestie in der Verfassung regeln, damit die Stimmbürger dazu Stellung nehmen
können. Der Ständerat, der den Entwurf als ungenügend taxierte und eine
Verschleppungstaktik des Bundesrats befürchtete, schob in der Sommersession mit
28:7 Stimmen eine parlamentarische Initiative Delalay (cvp, VS) für eine einmalige
«echte» Steueramnestie nach. Die Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens ergab
ein gemischtes Bild: Während sich die bürgerlichen Parteien eine grosszügigere Lösung
wünschten, verlangten SP, Grüne und der LdU sowie 17 Kantone einen Übungsabbruch.
Im September beantragte deshalb auch der Bundesrat dem Parlament die Abschreibung
der Motion Delalay und damit den Verzicht auf die Amnestie. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.1995
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Gestützt auf eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) von 1993 und im Auftrag
des Ratsplenums hatte die WAK des Nationalrats verschiedene Varianten zur
marktkonformen Verzinsung des Rückerstattungsanspruchs der Verrechnungssteuer
für natürliche und juristische Personen ausgearbeitet und dabei insbesondere auch
eine pauschale Verzinsung geprüft. Danach wäre den im Inland wohnhaften natürlichen
Personen nicht bloss die Verrechnungssteuer von 35%, sondern ein auf 35,5% oder
36% erhöhter Betrag zu erstatten. Eine Kommissionsmehrheit hatte die Kosten für den
Bund auf CHF 180 Mio. beziffert und deshalb im November 1995 mit Rücksicht auf die
Finanzlage des Bundes Nichteintreten empfohlen. In der Frühjahrssession versuchte
die von Georg Stucky (fdp, ZG) angeführte Kommissionsminderheit vergebens, den
Nationalrat dazu zu bewegen, von der WAK eine ausgearbeitete Vorlage zu verlangen.
Der Nationalrat korrigierte seinen vor drei Jahren gefassten Beschluss und trat mit
124:40 Stimmen nicht auf die Verzinsungsvorlage ein. Er folgte damit dem Bundesrat,
der sich vehement gegen diese Einnahmereduktion gewehrt hatte. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.04.1996
EVA MÜLLER

Via parlamentarische Initiative verlangte Nationalrätin Nabholz (fdp, ZH) eine Öffnung
der Säule 3a für Nichterwerbstätige, insbesondere Frauen, die ohne Entlöhnung
Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen, sowie Arbeitslose und Invalide. Von
der steuerlich privilegierten gebundenen Selbstvorsorge könnten somit rund 635'000
Personen mehr profitieren. Die SP bekämpfte den Vorstoss jedoch als neues
Steuerschlupfloch für Reiche und sah darin im Gegensatz zur Initiantin kein
eigentliches Gleichstellungsanliegen, da sich viele der anvisierten Personen die Säule 3a
gar nicht leisten könnten. Mit 109 zu 60 Stimmen gab der Nationalrat der Initiative aber
Folge und beauftragte seine Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
mit der Ausarbeitung einer Revisionsvorlage des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
EVA MÜLLER

Mit 102 zu 64 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Gros (lp,
GE) (Pa.Iv. 96.431) Folge, die verlangt, die steuerlichen Anreize für ausländische
Hilfsgesellschaften (Gesellschaften, die in der Schweiz eine Verwaltungs-, aber keine
Geschäftstätigkeit ausüben) auf die direkte Bundessteuer auszudehnen. Bisher kennen
nur die Kantone Steuerprivilegien für Hilfsgesellschaften. Vergebens wehrte sich die SP
dagegen, nach der Unternehmenssteuerreform den Firmen noch weitere
Steuergeschenke zu machen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.1997
EVA MÜLLER

Eine Parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) verlangte, dass mittels
Änderung von Art. 69 StHG und Art. 218 DBG neu auch in die Bemessungslücke fallende
ausserordentliche Aufwendungen in der ersten Steuerperiode nach dem Wechsel der
zeitlichen Bemessung abzugsfähig sein sollen. Damit wollte der Initiant auf die Tatsache
hinweisen, dass beim Übergang von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung
mit dem System der Direkten Bundessteuer ausserordentliche Aufwendungen wie
insbesondere Unterhaltskosten von Liegenschaften nicht mehr vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden könnten. Dies empfand er insofern als stossend, als die
in die Bemessungslücke fallenden ausserordentlichen Erträge ebenfalls versteuert
werden müssten, worin er eine Verletzung der Steuergerechtigkeit erkannte.
Unterstützt wurde er von einer WAK-Mehrheit um David (cvp, SG), die seiner
Argumentation folgte und negative konjunkturpolitische Auswirkungen befürchtete, da
grössere Renovationen an Liegenschaften verschoben werden müssten. Eine
Kommissionsminderheit um Fässler (sp, SG) lehnte die parlamentarische Initiative ab.
Sie war der Meinung, dass die von der Initiative anvisierten Steuerpflichtigen in der Lage
seien, den für Renovationsarbeiten richtigen Zeitpunkt zu wählen und sich dabei dem
jeweiligen kantonalen Steuerrecht anzupassen. Ausserdem komme der Vorstoss zu spät,
weil der Übergang zur Gegenwartsbesteuerung wie im Kanton Basel-Stadt bereits
erfolgt sei. Der Nationalrat überwies die Vorlage mit 109:57 Stimmen. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
URS BEER
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Der Nationalrat gab auf Empfehlung einer Kommissionsmehrheit diskussionslos einer
parlamentarischen Initiative Widrig (cvp, SG) Folge, die verlangte, dass das
Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer so zu präzisieren sei, dass
Stockwerkeigentümergemeinschaften einen Anspruch auf Rückerstattung der
Verrechnungssteuer erhalten. Die Eidgenössische Finanzverwaltung hatte die
Rückerstattung der Verrechnungssteuer im Falle von Fonds für gemeinschaftliche
Kosten und Lasten von Stockwerkeigentümern neu geregelt. Danach kann die
Rückerstattung nur noch von den einzelnen Stockwerkeigentümer selbst geltend
gemacht werden, was in den Augen von Nationalrat Widrig kompliziert und
eigentümerfeindlich ist. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
URS BEER

Eine parlamentarische Initiative Spielmann (pda, GE) verlangte, das Bundesgesetz über
die Harmonisierung der direkten Steuern so zu ändern, dass es den Kantonen und
Gemeinden ermöglicht, das Einkommen natürlicher und juristischer Personen am Ort,
wo es erzielt wird, zu besteuern. Unterstützung erhielt der Vorstoss bei einer
Minderheit der WAK des Nationalrates, die die Steuerkonkurrenz zwischen den
Kantonen als ungesund empfand. Eine Kommissionsmehrheit empfahl die Ablehnung
der Initiative, weil der Wohnort Lebensmittelpunkt sei und bei der Besteuerung Vorrang
geniessen solle. Zudem habe der Steuerwettbewerb positive Auswirkungen auf das
Steuerniveau. Der Nationalrat verwarf die Initiative mit 78 zu 25 Stimmen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
URS BEER

In Ausführung dieser parlamentarischen Initiative Hegetschweiler unterbreitete die
WAK des NR dem Parlament Vorschläge, wie während der Bemessungsperiode beim
Übergang zur Gegenwartsbesteuerung neben den ausserordentlichen Erträgen neu
auch die ausserordentlichen Aufwendungen berücksichtigt werden können. Der
Grundsatz war in beiden Räten weitgehend unbestritten. Die Neuregelung betraf
namentlich ausserordentliche Kosten für den Liegenschaftsunterhalt,
Einkaufszahlungen in die Pensionskasse, Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-,
Weiterbildungs- und Umschulungskosten. Der Nationalrat als Erstrat entsprach in zwei
von drei Punkten den Vorschlägen des Bundesrates; nur in der Frage, ob die neue
Abzugsmöglichkeit nachträglich auch den Steuerpflichtigen im Kanton Basel-Stadt,
der schon 1995 zur Gegenwartsbesteuerung übergegangen war, gewährt werden sollten,
blieb er bei der Fassung seiner Kommission. Diese wollte den Basler Steuerpflichtigen
aus Gründen der Gleichberechtigung eine Revision der alten Veranlagung ermöglichen,
falls sie damit schlechter gestellt wären als mit dem neuen Jahressteuerverfahren. Der
Ständerat folgte hingegen der Argumentation des Bundesrates, wonach solche
Rückforderungen kompliziert und problematisch seien, und voraussichtlich nur von
einem kleinen Teil der Steuerzahler in Anspruch genommen würden. Schliesslich
verzichtete auch die grosse Kammer darauf, nachdem der Basler Standesvertreter
Plattner (sp) erklärt hatte, dass sein Kanton eine nachträgliche Revisionsmöglichkeit
nicht wünsche. Das Parlament verabschiedete eine entsprechende Änderung des DBG
mit 147:2 bzw. 43:0 Stimmen sowie die gleiche Änderung im StHG mit 142:1 bzw. 43:0
Stimmen. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.12.1998
URS BEER

Raggenbass (cvp, TG) zog seine parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 97.458), mit der er
einheitliche Regeln bei der zeitlichen Bemessung von Steuern einführen wollte,
zurück. Laut Initiant könne in vielen Kantonen aufgrund der zu unterschiedlichen
Zeitpunkten bemessenen Gemeinde- und Kantonssteuern eine Steuerlücke durch
Wohnsitzverlegung ausgenutzt werden. Die WAK-NR hatte das Anliegen in einer Motion
(Mo. 98.3213) übernommen und diese erfolgreich im Rat durchgebracht. Überdies
hatten in der Zwischenzeit 23 von 26 Kantonen die einjährige Veranlagung mit
Gegenwartsbemessung eingeführt, womit die Dringlichkeit der Initiative nicht mehr
gegeben war. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Das Parlament behandelte in seiner Herbstsession eine Reihe von Vorstössen, die auf
ein Splitting bei der Familienbesteuerung zielten. Mit einer parlamentarischen Initiative
verlangte Nationalrätin Vallender (fdp, AR) (Pa.Iv. 98.448), dass für das Einkommen von
Ehepaaren bei der direkten Bundessteuer in Zukunft der Steuersatz des halben
steuerbaren Einkommens angewendet wird. In ihren Augen ist es nicht gerechtfertigt,
dass mit der Heirat eine kostspielige steuerliche Mehrbelastung verbunden ist. Goll (sp,
ZH) wandte sich mit einer Minderheit der WAK-NR gegen das Begehren mit der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Begründung, Einverdienerehepaare mit hohem Einkommen würden dadurch gegenüber
Alleinstehenden und Konkubinatspaaren bevorzugt. Für die WAK-Mehrheit empfahlen
Cavadini (fdp, TI) und Widrig (cvp, SG), der Initiative Folge zu geben. Mit 70 zu 59
Stimmen folgte das Plenum diesem Antrag. Im Ständerat forderte Simmen (cvp, SO) mit
einer erfolgreichen Motion (Mo. 99.3378) die Erhöhung der Kinderabzüge sowie Abzüge
für die Kinderbetreuung durch Dritte bei der direkten Bundessteuer. Ebenfalls
angenommen wurde ein Postulat Spoerry (fdp, ZH) (Po. 99.3203), welches den
Bundesrat einlud, bei der Weiterbearbeitung der Vorschläge zur Familienbesteuerung
durch die Expertenkommission Locher auch eine Senkung der direkten Bundessteuer
bei gleichzeitiger Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ins Auge zu fassen. 29

Nationalrat Strahm (sp, BE) verlangte mit einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
98.426) eine materielle Harmonisierung der direkten Steuern und eventuell auch der
Erbschafts- und Schenkungssteuern zwischen den Kantonen. Seiner Ansicht nach
zerstört die Steuerkluft zwischen den Ständen den nationalen Zusammenhalt. Auch der
Neue Finanzausgleich (siehe unten) werde die wachsenden Disparitäten nicht
ausgleichen können. Mit der Globalisierung der Wirtschaft und der Konzentration in
Holding- und Sitzgesellschaften würden diese Disparitäten weiterhin anwachsen.
Cavadini (fdp, TI) und Schmid (svp, BE) bekämpften die Initiative im Namen der
Kommissionsmehrheit. Sie wollten die Steuerautonomie der Kantone nicht
beschneiden und befürchteten von der Umsetzung der Initiative allgemein höhere
Steuern. Der Steuerwettbewerb trägt ihrer Meinung nach zu sparsameren Haushalten
bei. Mit 85 zu 56 Stimmen folgte das Plenum dem Mehrheitsantrag und wies die
Initiative zurück. Mit den gleichen Argumenten lehnte der Nationalrat auch eine
praktisch identische Motion (Mo. 97.3666) der SP-Fraktion ab. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Als Antwort auf die an der Urne im Vorjahr gescheiterte Mutterschaftsversicherung
forderte die CVP-Fraktion mit einer parlamentarischen Initiative eine Erhöhung des
Kinderabzugs bei der direkten Steuer auf mindestens 7200 Fr. Für Kinder in Ausbildung
sowie für die berufsbedingte Kinderbetreuung sollen zusätzliche Abzüge eingeführt
werden. Zur Wahrung der Ertragsneutralität schlug die CVP vor, eine Verschiebung auf
Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zu prüfen. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner
WAK, die bei drei Enthaltungen einstimmig für das Begehren votiert hatte. Sodann
überwies der Rat eine Motion von Ständerätin Simmen (cvp, SO) (Mo. 99.3378), die
dieselben Anliegen verfolgte. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Weil in der Presse immer wieder Meldungen über das steuerbare Einkommen von
Prominenten und Reichen veröffentlicht werden, hat Ständerat Reimann (svp, AG) in
einer parlamentarischen Initiative den Verschluss der amtlichen Steuerregister verlangt.
Die Daten sollten nur nach Einwilligung der betroffenen Person oder zur Amts- und
Rechtshilfe herausgegeben werden. Die Kommissionsmehrheit empfahl die Initiative
zur Ablehnung. Die Transparenz diene nicht zuletzt auch der Korruptionsbekämpfung,
so Marty (fdp, TI). Der Ständerat verwarf die Initiative mit 14 zu 9 Stimmen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Winter überwies der Nationalrat diskussionslos eine Motion Bader (cvp, SO) (Mo.
01.3556), die einen Steueraufschub bei einem Generationenwechsel in einem
Unternehmen verlangte, als Postulat und schrieb auf Antrag seiner WAK eine
parlamentarische Initiative Gros (lp, GE) betreffend Besteuerung von Hilfsgesellschaften
ab. Für vorübergehend in der Schweiz weilende ausländische Führungskräfte hatte das
EFD eine Verordnung erlassen, die den Abzug besonderer Berufskosten (Reise,
Unterkunft, Umzug) erlaubt. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Mit 19:13 Stimmen lehnte der Ständerat eine parlamentarischen Initiative Dettling (fdp,
SZ) ab, die eine Harmonisierung des Zugangs zu den Steuerdaten verlangt hatte. Es sei
Sache der Kantone, die Einsicht ins Steuerregister zu regeln. Dass die Öffentlichkeit
überhaupt Zugang zu diesen Daten habe, sei wichtiger als die Frage, wie dieser
erfolge. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2001
MAGDALENA BERNATH
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Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) ab, welche die
Einführung einer Steuer auf finanziellen Transaktionen, insbesondere auf
Devisengeschäften (Tobin Tax) verlangte; er hielt eine solche Steuer nur dann für
erfolgreich, wenn sie auf der ganzen Welt gleichzeitig eingeführt würde, ansonsten
würde der Devisenhandel schnell auf Offshore-Finanzzentren ausweichen. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2003
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession gab der Nationalrat diskussionslos einer parlamentarischen
Initiative der CVP-Fraktion Folge, welche im Rahmen einer Unternehmenssteuerreform
II insbesondere eine Halbierung der steuerlichen Doppelbelastung des Risikokapitals,
eine Erleichterung der Unternehmernachfolge bei Einzelfirmen und
Personengesellschaften und eine Verbesserung des Beteiligungsabzugs verlangt. Im
Winter erklärte Bundesrat Merz anlässlich der Diskussion zu einer Interpellation Wicki
(cvp, LU), dass die Vernehmlassung zum letzten Jahr in Konsultation gegebenen
Vorentwurf einer Unternehmenssteuerreform II für keine der drei vorgeschlagenen
Varianten eine klare Mehrheit ergeben habe. Basierend auf der aber inzwischen
vorliegenden Einigung zwischen den Kantonen und dem Finanzdepartement
beabsichtige die Regierung, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres ihre Botschaft
zu präsentieren, damit das Parlament noch im gleichen Jahr die Beratungen aufnehmen
könne. Voraussetzung sei, dass der Gesamtbundesrat der Vorgehensweise des
Finanzdepartements folge und weiterhin beim Unternehmer und nicht bei der
Unternehmung eine steuerliche Entlastung anstrebe. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2004
MAGDALENA BERNATH

Mit 94:61 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Gysin (fdp, BL)
Folge, welche verlangt, die Grundsätze für die Erstellung des Lohnausweises auf
Gesetzesstufe festzuhalten. Arbeitgeber sollen auf dem neuen Lohnausweis nur in
gesetzlich festgelegten Fällen Gehaltsnebenleistungen aufführen müssen. Damit soll
verhindert werden, dass die Steuerbehörden in Zukunft weiterhin von ihrer Kompetenz
Gebrauch machen, zusätzliche materielle Bestimmungen in den Lohnausweis
aufzunehmen. SP und Grüne sprachen sich nicht grundsätzlich gegen die Initiative aus,
befürchteten aber, mit der im Begehren vorgeschlagenen Formulierung würden
Steuerschlupflöcher geschaffen. Ende November einigten sich die Wirtschaftsverbände
und die Kantone nach langem Seilziehen darauf, den neuen Lohnausweis 2006 definitiv
einzuführen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Mit 87:67 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) im Vorprüfungsverfahren ab. Der Vorstoss verlangte die Aufhebung
der Besteuerung nach Aufwand. Diese steht Personen offen, die erstmals oder nach
einer Landesabwesenheit von mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder
Aufenthalt nehmen und hier keine Erwerbstätigkeit ausüben. In der Regel handeln die
Steuerbehörden eine Pauschalsteuer aus, deren Bemessung aufgrund des
Lebenshaltungsaufwandes der Steuerpflichtigen und ihrer Familien erfolgt; bei der
direkten Bundessteuer beträgt sie mindestens den fünffachen Mietzins oder den
fünffachen Eigenmietwert. Nach Auffassung der Linken profitierten nur mobile Reiche
von dieser Art der Steuererhebung, die zudem den Ruf der Schweiz als
Steuerumgehungsparadies zementiere. Die Bürgerlichen wiesen auf die vorhandenen
Kontrollen hin; darüber hinaus sei davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der
Vermögensbestandteile und Einkommensquellen der Personen, die nach dem Aufwand
besteuert werden, im Ausland liege, so dass die Schweizer Steuerbehörden oft nicht in
der Lage seien, eine sachgemässe Veranlagung durchzuführen. Diese Art der
Besteuerung stelle demnach keine Privilegierung dar, sondern sei aus praktischen
Gründen angebracht. Ausserdem verfügten diverse europäische Staaten über
steuerliche Ausnahmeregelungen für Ausländer, wodurch ein Wettbewerb entstehe,
dem sich die Schweiz nicht entziehen könne. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Vollmer (sp, BE) ab, welche die
Mobilitätsabzüge bei der direkten Bundessteuer neu ausgestalten wollte. Vollmer hatte
verlangt, dass als Fahrkostenabzüge höchstens die für die Benutzung des öffentlichen
Verkehrs tatsächlich anfallenden Kosten resp. die für eine gleiche Streckenlänge
anfallenden Kosten geltend gemacht werden können. Die Ratsmehrheit fürchtete, mit
dieser Regelung die Bewohner von Randregionen, deren öffentliche
Verkehrsinfrastruktur weniger gut ausgebaut ist, und die Selbständigerwerbenden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2006
MAGDALENA BERNATH
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schlechter zu stellen. 39

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Fehr (sp, SH) im
Vorprüfungsverfahren ab, welche die Einführung einer eidgenössischen Erbschafts-
und Schenkungssteuer verlangte. Deren Erträge sollten hälftig auf den Bund und auf die
Kantone aufgeteilt werden, wobei der Bundesanteil der Finanzierung der Langzeitpflege
zugute kommen soll. Die Ratsmehrheit wollte die Zuständigkeit für die Erhebung der
Erbschafts- und Schenkungssteuern bei den Kantonen belassen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos lehnte der Ständerat eine parlamentarische Initiative Spoerry (fdp, ZH)
ab, welche den Abzug berufsbedingter Kinderbetreuungskosten von der Steuer
verlangt hatte; das Steuerharmonisierungsgesetz ermögliche den Kantonen solche
Abzüge, solange die Reform der Familienbesteuerung nicht zustande gekommen sei. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat will Einkommen, welche das Existenzminimum nicht überschreiten,
von der Steuer befreien. Er hiess eine diesbezügliche Änderung des
Steuerharmonierungsgesetzes gut, welche auf eine parlamentarische Initiative seiner
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit zurückgeht. Der Bundesrat stellte
sich nicht grundsätzlich gegen das Anliegen, monierte aber, dass sich die Kantone seit
der Debatte zum Steuerpaket 2001 nicht vorgängig hätten äussern können; die
Steuerbefreiung des Existenzminimums war damals unbestritten gewesen. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Im November veröffentlichte die WAK-NR ihren Bericht zu einer parlamentarischen
Initiative Robbiani (cvp, TI). Diese verlangt Änderungen bei der Zuständigkeit zur
Besteuerung von Vorsorgeleistungen, die im Ausland wohnenden Personen zukommen.
Heute liegt die Befugnis für die Quellensteuererhebung und das
Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz
hat. Diese Regelung führt dazu, dass die Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen
(2. Säule und Säule 3a) vor allem in den Kantonen mit grossen Sammelstiftungen
anfallen. Neu sollen die im Ausland wohnhaften Empfänger und Empfängerinnen von
Vorsorgeleistungen von jenem Kanton besteuert werden, in welchem die begünstigte
Person ihr letztes Erwerbseinkommen versteuert hat. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2006
MAGDALENA BERNATH

Eine parlamentarische Initiative Imfeld (cvp, OW) wollte das Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (KVG) um einen neuen Artikel mit einer gesetzlichen
Bescheinigungspflicht ergänzen, welcher die Versicherer verpflichten würde, den
versicherten Personen jeweils nach Ablauf eines Jahres zuhanden der Steuerbehörden
die bezahlten Krankenkassenprämien, die bezahlten Franchisen und die bezahlten
Selbstbehalte zu bescheinigen. Der Nationalrat lehnte die Initiative entsprechend der
Empfehlung der Kommission ab, welche den Aufwand für eine Regelung auf
Gesetzesstufe als unverhältnismässig hoch einschätzte. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2007
LINDA ROHRER

Der Nationalrat lehnte sowohl eine Motion (Mo. 07.3454) als auch eine
parlamentarische Initiative des Nationalrates Robbiani (cvp, TI) bezüglich der
Quellenbesteuerung von Vorsorgeleistungen ab. Die Initiative hatte zum Ziel, dass im
Ausland wohnhafte und in der Schweiz erwerbstätige Personen im Kanton, in dem sie
arbeiten, zum Zeitpunkt besteuert werden, wenn sie ihr Guthaben der beruflichen
Vorsorge ausbezahlt bekommen. Heute liegt die Befugnis für die
Quellensteuererhebung und das Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem
die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz hat. Diese Regelung führt dazu, dass die
Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen (2. Säule und Säule 3a) vor allem in den
Kantonen mit grossen Sammelstiftungen anfallen. Ein ähnliches Ziel verfolgte auch die
Motion, welche ein vereinfachtes Verfahren bei der Rückerstattung der Quellensteuer
an die Kantone, in denen die versicherte Person erwerbstätig war, ausarbeiten wollte.
Der Bundesrat empfahl in seiner Stellungnahme das Nichteintreten, weil er der Meinung
war, dass die vorgeschlagenen Änderungen keine Vereinfachung bringe, sondern
komplizierter sei als die heutige Regelung und die geltende Rechtsordnung auch aus
steuersystematischen Gründen vorzuziehen sei.  45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER
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Im Gegensatz zum Nationalrat beschloss der Ständerat, nicht auf eine parlamentarische
Initiative der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-
NR) einzutreten, welche Einkommen, die das Existenzminimum nicht überschreiten,
von der Steuer befreien wollte. Die vorberatende Kommission sah in der
Steuerbefreiung des Existenzminimums ein zentrales Element der Strategie gegen
Armut. Da die Kantone das Existenzminimum selber hätten bestimmen können, wäre
auch nicht in deren Tarifautonomie eingegriffen worden. Der Ständerat lehnte die
Initiative ab, obwohl der Nationalrat in der Differenzbereinigung an seiner
Entscheidung festgehalten hatte. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Zwei parlamentarische Initiativen setzten sich mit der Thematik der Transparenz in
Sachen Steuerbefreiung auseinander. Einerseits die parlamentarische Initiative Savary
(sp, VD), welche die Steuergesetzgebung so abändern wollte, dass die internationalen
Sportorganisationen ihre Bilanz, die Löhne ihrer Direktionsmitglieder und die Lohnskala
offenlegen müssen. Andererseits die parlamentarische Initiative Müller (gp, AG) ( Pa. Iv.
06.429), welche den Bundesrat beauftragte, dem Parlament ein Gesetz vorzulegen, das
die volle finanzielle und organisatorische Transparenz aller steuerbefreiten
Organisationen sicherstellt. Beide Initiativen wurden vom Nationalrat abgelehnt. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER

Das Thema der Pauschalbesteuerung sorgte im Berichtsjahr für viel Aufregung in der
Öffentlichkeit. Diese Art der Besteuerung ersetzt die ordentliche Einkommens- und
Vermögenssteuer und steht natürlichen Personen offen, die erstmals oder nach einer
Landesabwesenheit von mindestens 10 Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder Aufenthalt
nehmen und hier keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Es wurden zwei Motionen und
eine parlamentarische Initiative beim Parlament eingereicht, welche sich mit dem
Thema der Pauschalbesteuerung beschäftigen. Eine Motion Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) (Mo. 07.3491) verlangte, dass die Besteuerung nach Aufwand
(Pauschalbesteuerung) aufgehoben wird. Der Bundesrat wies darauf hin, dass die
Besteuerung nach Aufwand nicht als Privileg gedacht sei, sondern eine zweckmässige
Methode darstelle, um den anvisierten Personenkreis, nämlich Personen mit Einkünften
und Vermögen vorwiegend im Ausland, sachgerecht zu veranlagen. Die Motion wurde
entsprechend der Empfehlung des Bundesrates abgelehnt. Eine parlamentarische
Initiative von Leutenegger Oberholzer wollte die Steuergesetze so abändern, dass das
Ermessen der Veranlagungsbehörden bei der Aufwandbesteuerung verringert wird. Die
untere Grenze für die Aufwandbesteuerung sollte im Gesetz festgehalten werden. Neu
würde die Steuer mindestens das 20-Fache der Mietkosten betragen. Eine Motion
Zisyadis (pda, VD) (Mo. 06.3371) forderte den Bundesrat auf, schnellstmöglich Schritte
zu unternehmen, damit die Kantone für Steuerpflichtige, die den Wohnsitz von einem
Kanton in einen anderen verlegen und an ihrem alten Wohnsitz ordentlich besteuert
wurden, nicht zur Pauschalbesteuerung übergehen können. Der Nationalrat sprach sich
gegen alle drei Vorstösse aus. Auch die kantonalen Finanzdirektoren diskutierten über
die Pauschalbesteuerung und erwägten Anpassungen. Diskutiert wurde vor allem der
Vorschlag, dass Kantone Richtlinien zur Pauschalbesteuerung ausarbeiten sollen, die
zwar nicht verbindlich, aber doch in der Art eines Ehrenkodexes sein sollten. Konkret
ging es darum, die Steuern so anzuheben, dass ein durchschnittlicher Steuerertrag von
150'000 Fr. pro Person und Jahr anfällt und nicht wie bisher nur 75'000 Fr.  48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER

Mit 156 zu 31 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Meyer-
Kälin (cvp, FR) ab, die verlangte, dass Investitionen, die von Privatpersonen oder
Unternehmen für die Schaffung von ausserfamiliären Einrichtungen zur Betreuung von
Kindern im Vorschulalter getätigt werden, von der Steuerpflicht befreit werden. Sie
machte geltend, Firmen hätten zwar diese Möglichkeit, aber lediglich dort, wo sie selber
für ihre Angestellten eine Krippe einrichten. Zuwendungen für Tagesstrukturen, die auf
private Initiative zu Stande kommen, seien hingegen vom Steuerabzug ausgeschlossen.
Da die Anstossfinanzierung des Bundes zur Gründung neuer Kinderkrippen am
Auslaufen sei, müssten neue Anreize geschaffen werden, um das Problem der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu lösen. Die FK begründete ihren Antrag auf
Ablehnung damit, dass das Anliegen bereits weitgehend erfüllt sei (Berücksichtigung
des geschäftsmässig bedingten Aufwands, Zuwendungen Privater an gemeinnützige
Einrichtungen). 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI
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2006 hatte Ständerat Reimann (svp, AG) eine parlamentarische Initiative eingereicht mit
dem Ziel, die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien durch eine
Änderung im Steuerharmonisierungsgesetz und im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer einheitlich zu regeln. Nach der grundsätzlichen Zustimmung der
Schwesterkommission des Nationalrates hatte die SPK-SR einen entsprechenden
Entwurf ausgearbeitet. Dabei hatte sie den höchsten abzugsfähigen Betrag bei der
Bundessteuer für natürliche und juristische Personen auf 10'000 Fr. festgelegt; die
Kantone werden bei ihrer Steuergesetzgebung zwar verpflichtet, derartige Abzüge
zuzulassen, der Umfang bleibt ihnen aber freigestellt. Zudem hatte sie beschlossen, die
Definition der politischen Partei ins Gesetz aufzunehmen und nicht auf dem
Verordnungsweg der Verwaltung zu überlassen. Der Bundesrat lehnte den Entwurf ab:
Aus grundsätzlichen Überlegungen (ausserfiskalische Zielsetzung) und weil er
Doppelspurigkeiten beim (bereits zugelassenen) Politsponsoring der Unternehmen
befürchtete. Wenn die Räte sich für Eintreten aussprechen sollten, so würde er sich
dafür engagieren, diese neue Abzugsmöglichkeit, die ohnehin quer in der Landschaft
stehe, da die Bemühungen der letzten Jahre auf eine Vereinfachung des Steuersystems
zielten, nur bei natürlichen Personen einzusetzen und eine Höchstgrenze deutlich
unter 10'000 Fr. festzulegen. Gegen die Skepsis des links-grünen Lagers trat der
Ständerat mit 36 zu 4 Stimmen auf den Entwurf ein. In der Detailberatung setzten sich
die Anträge der Kommission auf der ganzen Linie durch. In der Gesamtabstimmung
passierte der Entwurf mit 29 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2008
MARIANNE BENTELI

Unter dem Eindruck einer sich abzeichnenden so genannten Stagflation (steigende
Preise bei gleichzeitiger Wirtschaftskrise) hatte die FDP-Fraktion 2008 eine
parlamentarische Initiative eingereicht, welche mit Stichdatum vom 1. Januar 2009 eine
Änderung des DBG in dem Sinn verlangte, dass der Bund den Ausgleich der kalten
Progression jährlich anhand der Entwicklung des Landesindexes der
Konsumentenpreise vornimmt. Konkret geht es um über 500 Mio Fr., die, wenn die
Teuerung 7% übersteigt, später ohnehin ausgeglichen werden müssen. Ein sofortiger
Ausgleich würde gemäss den Initianten Konsum und Investitionen ankurbeln und somit
die Wirtschaft stärken. Obgleich die Finanzkommission-SR bereits signalisiert hatte,
dass sie die Initiative nicht unterstützen werde, weil ihr der jährliche Rhythmus einer
Anpassung nicht besonders dringlich erschien, hatte die Mehrheit der FK-NR an ihrem
Antrag, der Initiative Folge zu geben, festgehalten und überdies eine eigene Motion (Mo.
08.3754) formuliert, welche, ohne ein Stichdatum zu nennen, zwingend einen
jährlichen Ausgleich verlangt. Trotz Ablehnung durch den Bundesrat und die Ratslinke
nahm der Nationalrat beide Vorstösse mit deutlichem Mehr (97:82 resp. 103:71
Stimmen) an. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2008
MARIANNE BENTELI

Nachdem der Ständerat schon im Vorjahr die Vorlage über die Abzugsfähigkeit von
Zuwendungen an politische Parteien nach dem Entwurf der Kommission gutgeheissen
hatte, behandelte nun auch der Nationalrat dieses Geschäft, das auf eine
parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) zurückgeht. Dabei wird angestrebt, für
die steuerliche Berücksichtigung der Parteispenden eine klare Rechtsgrundlage zu
schaffen. Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass neu nachweisbare Spenden bis zu 10'000
Fr. bei der direkten Bundessteuer in Abzug gebracht werden können. Bei den
Kantonalsteuern soll der Kanton die Höchstgrenze festlegen.

In der Detailberatung war vor allem die Obergrenze von 10'000 Fr. umstritten. Während
einige Ratsmitglieder diese als zu hoch erachteten, wollte eine linke Minderheit diesen
Betrag auf 20'000 Fr. erhöhen unter der Bedingung, dass die Zuwendungen offengelegt
werden müssen. Schliesslich setzte sich der im Entwurf festgelegte Höchstbetrag von
10'000 Fr. durch. Anders als der Ständerat wollte die grosse Kammer jedoch nichts
davon wissen, den Steuerabzug auch juristischen Personen zuzugestehen. Sie schloss
sich mit dieser Meinung dem Bundesrat an, der bereits darauf hingewiesen hatte, dass
Unternehmen andernfalls zweimal steuerlich entlastet würden, da sie bereits heute
Beiträge an politische Parteien als „Polit-Sponsoring“ abziehen können. Der Ständerat
stimmte diesem Punkt in der Differenzbereinigung zu. Der Entwurf wurde in der
Schlussabstimmung mit 37 zu 4 (Ständerat) bzw. 140 zu 43 (Nationalrat) angenommen. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER
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Eine parlamentarische Initiative der Kommission für Wirtschaft und Abgaben regt an,
die ausländischen Mitglieder der elektronischen Börse SWX Europe (vormals virt-x) von
der Stempelabgabe zu befreien. Dies sei nötig geworden, nachdem der Verwaltungsrat
der SIX Group entschieden hatte, den Schweizer Blue-Chips-Handel von London zurück
nach Zürich zu verlegen. Die Transaktionen von nicht schweizerischen Teilnehmern
dieses Handels waren in London nicht abgabepflichtig, wären es aber nach der
Repatriierung geworden, da diese als Effektenhändler gelten. Um diese „Remote
Members“ nicht plötzlich durch Abgaben zu belasten und damit den Börsenplatz
Schweiz zu gefährden, soll nun eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, um diese
Teilnehmer weiterhin von der Stempelabgabepflicht zu befreien. Der Ständerat stimmte
dem Entwurf seiner Kommission im Dezember ohne Diskussion zu. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2009
NATHALIE GIGER

Im Vorjahr hatte der Ständerat bereits eine parlamentarische Initiative der Kommission
für Wirtschaft und Abgaben überwiesen, die ausländischen Mitglieder der
elektronischen Börse SWX Europe (vormals virt-x) von der Stempelabgabe befreien will.
Diese Änderung war nötig geworden, nachdem die SIX Group entschieden hatte, den
Schweizer Blue-Chips-Handel von London zurück nach Zürich zu verlegen. Die
Transaktionen von nicht schweizerischen Teilnehmern dieses Handels waren in London
nicht abgabepflichtig, wären es aber nach der Repatriierung geworden, da diese als
Effektenhändler gelten. Um diese „Remote Members“ nicht plötzlich durch Abgaben zu
belasten und damit den Börsenplatz Schweiz zu gefährden, soll nun eine
Rechtsgrundlage geschaffen werden, um diese Teilnehmer weiterhin von der
Stempelabgabepflicht zu befreien. Laut Kommission sind dadurch
Steuermehreinnahmen von 25 Mio Fr. zu erwarten, bei Mindereinnahmen von rund 6
Mio Fr. pro Jahr an Stempelabgabeverlusten. Im Nationalrat beantragte eine Minderheit
der Kommission Nichteintreten, da von dieser Seite befürchtet wurde, dass dieser
Vorstoss ein erster Schritt zur kompletten Abschaffung der Stempelabgabe sei.
Ausserdem wurde die fehlende Einbettung in die gesamte Steuerpolitik des Bundes
kritisiert. Im Nationalrat fanden diese Argumente kein Gehör und die Initiative wurde
nach kurzer Diskussion angenommen. Die Änderung im Bundesgesetz wurde von beiden
Kammern in der Schlussabstimmung angenommen . 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2010
NATHALIE GIGER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge, welche
Sofortabschreibungen durch Unternehmen ohne steuerliche Aufrechnungen erlauben
wollte. Bislang wurden vorgenommene Wertverminderungen auf Wirtschaftsgüter von
der Steuerbehörde nicht automatisch akzeptiert, da im Handelsrecht und im
Steuerrecht unterschiedliche Abschreibungssätze zur Anwendung kamen. In der
Frühjahrssession sprach sich eine Mehrheit von 100 zu 85 VolksverterInnen für die
parlamentarische Initiative aus. Der Entscheid des Ständerates zu diesem Geschäft war
im Berichtsjahr noch hängig. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2012
LAURENT BERNHARD

Keine Folge gab der Nationalrat in der Herbstsession einer parlamentarischen Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Der Vorstoss hätte die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung gefordert. Da er lediglich von der Ratslinken unterstützt wurde,
fiel das Ergebnis mit 117 zu 57 Stimmen deutlich aus. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2012
LAURENT BERNHARD

Im Gegensatz zum Nationalrat im Vorjahr gab der Ständerat in der Sommersession einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion keine Folge, welche
Sofortabschreibungen durch Unternehmen ohne steuerliche Aufrechnungen erlauben
wollte. Somit wurden vorgenommene Wertverminderungen auf Wirtschaftsgüter von
der Steuerbehörde weiterhin nur bis zu einem im Steuerrecht festgehaltenen
Maximalwert akzeptiert. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2013
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrsession hiess der Nationalrat eine schrittweise Abschaffung aller
Stempelsteuern gut. Diese Forderung ging auf eine parlamentarische Initiative der FDP-
Fraktion aus dem Jahre 2009 zurück, welcher die Kommissionen für Wirtschaft und
Abgaben beider Räte (WAK-NR und WAK-SR) Folge gegeben hatten. Die Stempelabgabe
auf der Emission von Eigenkapital betrug ein Prozent, während jene auf das
Fremdkapital im Rahmen der „Too big to fail“-Vorlage bereits im Vorjahr abgeschafft
worden war. Die bürgerliche Mehrheit des Nationalrats vertrat die Ansicht, dass die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
LAURENT BERNHARD
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Stempelabgabe die Aktienemissionen unnötig verteuerte, das Eigenkapital gegenüber
Fremdkapital benachteiligte und das Emissions- und Handelsgeschäft ins Ausland
drängte. Mit diesem Entscheid widersetzte sich die kleine Kammer dem
Sistierungsantrag des Bundesrats. Die Regierung begrüsste zwar das Anliegen im
Grundsatz, plädierte jedoch für eine Berücksichtigung dieser Massnahme in der
Unternehmenssteuerreform III, was eine Gesamtschau ermöglicht würde. Im Ständerat
fand diese Argumentation mehr Gehör: Die Kantonsvertreter beschlossen in der
Wintersession oppositionslos dem bundesrätlichen Sistierungsantrag zu folgen. 58

Luzi Stamm (svp, AG) reichte im September 2016 eine parlamentarische Initiative für
eine Rückkehr zum gemischten Veranlagungsverfahren bei der Festlegung des
Rückerstattungsanspruchs der Verrechnungssteuer ein. Die Initiative sei eine Reaktion
auf die geänderte Praxis der Steuerbehörden, die neu eine Rückerstattung der
Verrechnungssteuer bei Deklarationsmängeln verweigere. Das Kreisschreiben Nr. 40
der ESTV vom März 2014 habe dafür gesorgt, dass eine fehlerhafte Deklaration
unmittelbar zur Verwirkung des Anspruchs auf Rückerstattung führe. Dies führe zu
Rechtsungleichheit, weil kleinere Beträge korrigiert und grössere Beträge geahndet
würden, und verstosse gegen Treu und Glauben. Der Initiant wollte erreichen, dass
Fehler weiterhin durch ein Mitwirken der Steuerbehörden und der Steuerpflichtigen –
dem sogenannten ordentlichen gemischten Veranlagungsverfahren – erkannt, behoben
und mit einer Verfahrensbusse geahndet werden. 
Obwohl der Bundesrat angekündigt hatte, im Sommer eine Botschaft zu dieser
Problematik vorzulegen, wodurch eine zusätzliche Vorlage hinfällig werden könnte, gab
die WAK-NR der parlamentarischen Initiative im Oktober 2017 mit 15 zu 6 Stimmen
Folge. Da der Bundesrat dem Parlament das entsprechende Bundesratsgeschäft bis zur
Behandlung durch die WAK-SR im Juni 2018 jedoch präsentiert hatte, entschied sich
Letztere gegen Folgegeben, was die WAK-NR im Mai 2019 bestätigte. Kurz darauf zog
Stamm seine parlamentarische Initiative zurück. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Oktober 2017 reichte die WAK-NR mit 15 zu 8 Stimmen eine parlamentarische
Initiative ein, mit der sie eine Aufhebung der Verrechnungssteuer auf inländischen
Obligationen und Geldmarktpapieren erreichen wollte. Alle an in der Schweiz
steuerpflichtige natürliche Personen ausgerichtete Obligationen und Geldmarktpapiere
– also nicht nur solche von Schweizer Emittenten –, die folglich keine AIA-Meldung an
ausländische Staaten nach sich ziehen, sollen von der Verrechnungssteuer auf den
Zinszahlungen befreit werden. Stattdessen soll für sie eine Sicherungssteuer erarbeitet
werden, die kein Meldesystem beinhaltet und folglich mit dem Bankgeheimnis im Inland
vereinbar ist. Juristische Personen in der Schweiz sowie ausländische Steuerpflichtige
sollen jedoch nicht erfasst werden, da diese nicht vom steuerlichen Bankgeheimnis
profitieren. Ihre Bankunterlagen seien somit unter anderem im Rahmen des AIA
einfacher zu erhalten, daher sei keine Sicherungssteuer nötig. Die Ausnahme von
ausländischen Steuerpflichtigen soll zudem verhindern, dass internationale
Finanzmärkte einen Zuschlag für Schweizer Obligationen verlangen. 
Konkret ging es also um einen Wechsel vom Schuldner- zum Zahlstellenprinzip, wie die
WAK-NR in ihrer Medienmitteilung verdeutlichte. Zukünftig sollte nicht mehr der
Schuldner, zum Beispiel eine Obligationen ausgebende Gesellschaft, die
Verrechnungssteuer abziehen und an die ESTV überweisen, sondern die Banken, jedoch
ohne der ESTV Meldung darüber zu erstatten. Letzteres sei denn auch der
Hauptunterschied zur Revision des Verrechnungssteuergesetzes, in der eine freiwillige
Meldung weiterhin möglich sein sollte. Eine Kommissionsminderheit befürwortete die
Behandlung des Anliegens im Rahmen des Zahlstellenprinzips ebendieser Revision des
Verrechnungssteuergesetzes und lehnte folglich die parlamentarische Initiative ab. 
Die WAK-SR gab der Kommissionsinitiative im August 2018 mit 6 zu 4 Stimmen (bei 1
Enthaltung) Folge und lobte sie dafür, dass sie die Weiterentwicklung des Schweizer
Kapitalmarktes ermögliche. In der Folge gab die WAK-NR bekannt, dass mit 16 zu 8
Stimmen entschieden habe, eine Subkommission einzusetzen und mit der Erarbeitung
eines Vorentwurfs in Koordination mit den Arbeiten des Bundesrates zu betrauen. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Die Vermögenssteuer anpassen und die Besteuerung des Arbeitsinstruments
aufheben wollte Fathi Derder (fdp, VD) mithilfe einer parlamentarischen Initiative. Ziel
der Initiative war eine Entlastung für Startups und KMUs durch eine Verbesserung der
steuerlichen Rahmenbedingungen. Dazu sollten Personen, die eine leitende Funktion in
einem Unternehmen innehaben oder dem Verwaltungsrat angehören und die am
Grund- oder Stammkapital der Gesellschaft beteiligt sind, diese Beteiligungen zu einem
speziellen Steuertarif oder gar nicht versteuern müssen. Seine Forderung begründete
Derder mit dem Bericht des Bundesrates zu einem Postulat Derder (Po. 13.4237), in
dem der Bundesrat eine Entlastung der Unternehmen von den Kapital- und
Vermögenssteuern als erwägenswert erachtet hatte. 
Mit 16 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung gab die WAK-NR der Initiative Anfang 2019 Folge.
Zwar prüfe der Bundesrat verschiedene Massnahmen zur Förderung innovativer
Unternehmen, dennoch bestehe gemäss Kommission Handlungsbedarf. Vorgeschlagen
werden solle eine Kann-Formulierung, die neben Startups auch KMU betreffe. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2017 wollte Marco Chiesa (svp, TI) mittels einer parlamentarischen
Initiative erreichen, dass der Maximalabzug für Krankenkassenprämien bei der
direkten Bundessteuer von CHF 3'500 (Ehepaare), CHF 1'700 (übrige Steuerpflichtige)
und CHF 700 (Kinder) auf CHF 7'000 (Ehepaare), CHF 3'500 (übrige Steuerpflichtige)
und CHF 1'000 (Kinder) annähernd verdoppelt wird. Da die Krankenkassenprämien in
den letzten Jahren stark angestiegen seien – im Tessin zum Beispiel gemäss einer
Studie der Fachhochschule der italienischen Schweiz (Supsi) um 64 Prozent, wodurch
sie für eine Person bei CHF 3'700 lägen –, würden sie den in der direkten Bundessteuer
gewährten Maximalabzug in vielen Fällen übersteigen. Im Februar 2019 gab die SGK-NR
der Initiative mit 15 zu 7 Stimmen Folge. Die zunehmende Belastung des Mittelstandes
müsse abgefedert werden, argumentierte die Kommission in ihrer Medienmitteilung.
Eine Kommissionsminderheit kritisierte, dass von einer solchen Regelung Personen mit
höherem Einkommen überproportional profitieren würden. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2019 präsentierte die fünfköpfige Subkommission «Verrechnungssteuer» unter
Leitung von Leo Müller (cvp, LU) erste Eckwerte ihres Vorschlags zum Wechsel vom
Schuldner- zum Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer. Mit 4 zu 1 Stimmen
schlug sie vor, dass der Systemwechsel in- und ausländische sowie direkte und
indirekte Zinsanlagen betreffen solle, nicht aber inländische juristische Personen,
kollektive Kapitalanlagen sowie ausländische Anleger. Die Verrechnungssteuer solle bei
35 Prozent bleiben und ihre Erhebung möglichst laufend, die Ablieferung an die ESTV
maximal vierteljährlich stattfinden. Die Ablieferung solle durch die Zahlstellen erfolgen,
die dafür haftbar seien, aber gegenüber ihren Kunden über einen Regressanspruch
verfügen und angemessen entschädigt werden sollten. 
Die Subkommission veröffentlichte die Eckwerte ihres Vorschlags unter Zustimmung
der WAK-NR, damit sich der Bundesrat, der an einem ähnlichen Projekt arbeitete,
daran orientieren konnte. Die Kommission verwies jedoch darauf, dass sie diese
Eckwerte noch nicht diskutiert habe und diese für sie entsprechend nicht bindend
seien. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die aufgrund des Auslaufens der Möglichkeit zur Selbstanzeige obsolet gewordenen
Gesetzesartikel zur straflosen Selbstanzeige im DBG und im StHG seien abzuschaffen,
verlangte Margret Kiener Nellen (sp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Damit
würde auch die Ungerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Steuerzahlenden aufgehoben,
die durch Steueramnestien schlechter «wegkämen» als unehrliche Bürgerinnen und
Bürger, erklärte sie. Diese Meinung teilte eine Mehrheit der WAK-NR nicht und empfahl
mit 19 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zwar seien die Regelungen für
Personen mit Schwarzgeldkonten im Ausland aufgrund des AIA nicht mehr nötig, sie
seien jedoch «durchaus zweckdienlich» bei Personen, die Schwarzgeld auf Schweizer
Konten besitzen, erklärte die Kommissionsmehrheit. Dadurch könne Steuersubstrat
zurückgewonnen werden, das sonst nicht abgeliefert würde. Zudem müssten die
Steuerpflichtigen Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre bezahlen,
betonte die Kommissionsmehrheit. 
In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat die Initiative. Für die
Kommission erläuterte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die bisherige Praxis: Seit Anfang
2010 könnten sich juristische oder natürliche Personen wegen Steuerhinterziehung und
zum Zweck der Steuerhinterziehung begangenen Delikten selbst anzeigen und würden
für diese nicht verfolgt. Hingegen würden Nachsteuern inklusive Verzugszinsen für die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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letzten zehn Jahre fällig. Sie betonte, dass aufgrund dieser Nachsteuern und
Verzugszinsen durch die Selbstanzeige «keinerlei Besserstellung gegenüber den übrigen
Steuerpflichtigen» erfolge. Es ginge dabei insbesondere um Personen, die etwas
vergessen hätten zu deklarieren, oder um Konten, die bei Erbfällen aufgetaucht seien,
nicht um «Schwerverbrecher». Mit 118 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative gegen den Willen der geschlossen stimmenden Grünen- und
SP-Fraktionen sowie der EVP-Vertretenden ab. 64

Finanz- und Ausgabenordnung

Im April 2015 stimmte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
(WAK-NR) mit 14 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung ihrer Schwesterkommission zu, die im
Sommer 2014 einer parlamentarischen Initiative Niederberger (cvp, NW) Folge gegeben
hatte. Diese fordert einen Abbau von bürokratischen Hürden beim Meldeverfahren
und verlangte unter anderem, dass das Verrechnungssteuergesetz dahingehend
angepasst wird, dass anstelle von Strafzinsen verschuldensabhängige Ordnungsbussen
erhoben werden. Im Zuge einer Änderung des Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer (VStG) wurde die Initiative in der Herbstsession 2015 vom
Ständerat abgeschrieben. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.04.2015
DAVID ZUMBACH

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

In der Deutschschweiz wurde der Abstimmungskampf wegen der mangelnden
Unterstützung von SP und SGB nur sehr lau geführt, ganz im Gegensatz zur Romandie,
wo die Gegner der Vorlage in den Medien stärker präsent waren. Alle Parteien – mit
Ausnahme von PdA und SD – sowie die Gewerkschaften unterstützten die Vorlage; die
Grünen waren uneins und beschlossen Stimmfreigabe. Am 29. November hiess das Volk
die Gesetzesrevision mit 63,4% Ja-Stimmen gut. Die Romandie zeigte sich dem neuen
Gesetz gegenüber kritischer als die Deutschschweiz, aber längst nicht mehr so negativ
wie 1996. Einzig die Kantone Jura (64,8% Nein-Stimmen), Neuenburg (51,6%) und
Freiburg (50,1%) lehnten ab, während Genf (54,5% Ja-Stimmen), Waadt und Wallis (je
55,9%) zwar unterdurchschnittlich annahmen, ihr deutliche Ablehnung von 1996 aber
doch in eine Zustimmung umwandelten. Der Tessin, der zwei Jahre zuvor noch klar auf
der Seite der Nein-Stimmenden war, hiess das Gesetz im zweiten Anlauf mit 60,3% gut.
Die Deutschschweizer Kantone sagten alle deutlich ja, allerdings mit recht grossen
Unterschieden. Die Ja-Stimmen-Anteile lagen zwischen 58,8% (Thurgau) und 74,1%
(Zürich).

Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1'072'978 (63,4%) 
Nein: 620'011 (36,6%) 

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, FPS, LdU (1*), SPS (2*), SVP; SAV, SBV, SGB, SGV,
TravailSuisse, VSA
– Nein: KVP, PdA (1*), SD (1*); Frauen macht Politik (FraP)
– Stimmfreigabe: GPS (3*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1998
MARIANNE BENTELI

Elaborée sur la base d’une initiative parlementaire Lüscher (plr, GE), la libéralisation
des heures d’ouverture des magasins de stations-services adoptée par le parlement en
décembre 2012 a été combattue par voie de référendum. Regroupés au sein de
« L’Alliance pour le dimanche », les opposants de la révision de la loi sur le travail
(syndicats, PS, verts, PEV, et plusieurs organisations religieuses dont la Fédération des
Eglises protestantes et la Conférence des évêques suisses) ont déposé plus de 70'000
signatures valides en avril de l’année sous revue. Comme cela fut le cas lors des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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LAURENT BERNHARD
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délibérations parlementaires, le projet a bénéficié du soutien des autorités fédérales,
des partis de droite (UDC, PLR, PDC, vert’libéraux et PBD) et des associations
d’employeurs et de l’économie (USAP, USAM et economiesuisse). L’analyse des
annonces publicitaires menée par l’Année politique suisse (APS), a démontré que,
durant la campagne, les partisans ont axé leur communication sur les absurdités
bureaucratiques en vigueur. En effet, la loi sur le travail autorisait l’ouverture des
magasins concernés la nuit, mais entre 1h et 5h, ceux-ci n’avaient pas le droit de vendre
des produits qui n’étaient pas immédiatement consommables. Le camp du oui a misé
sur des comparaisons concrètes, par exemple en avançant que les pizzas surgelées,
contrairement aux pizzas cuites, ne pouvaient être vendues de manière continue.
Quant aux adversaires, ils se sont surtout opposés à la journée de travail de 24 heures
et à une dégradation des conditions de travail pour le personnel de vente. Il est à
souligner que la valeur du dimanche a été très nettement reléguée au second plan. Cela
est sans doute attribuable au fait que la campagne des adversaires a été orchestrée par
les syndicats et non par les organisations religieuses. Le 22 septembre, la révision de la
loi sur le travail a été acceptée par 55,8% des votants, confirmant ainsi les résultats des
sondages publiés au cours de la campagne. Au niveau des régions linguistiques,
l’approbation s’est avérée être plus élevée au Tessin (63.6%) qu’en Suisse alémanique
(56.8%) et surtout qu’en Suisse romande (50.9%). De manière générale, les habitants
des communes urbaines et d’agglomérations ont été plus favorables à la libéralisation
que les résidents de communes rurales.

Votation du 22 septembre 2013

Participation: 45,8% 
Oui: 1'324'530 (55,8%) 
Non: 1'049'502 (44,2%) 

Consignes de vote:
– Oui: UDC, PLR, PDC, PVL, PBD, UPS, eco, USAM, USP
.– Non: PSS, Verts, PEV, PCS, USS, TravS.

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mit etwas über 77% Ja nahmen die Stimmberechtigten am 9. Februar das im Vorjahr im
Dringlichkeitsverfahren erlassene Bundesgesetz über die Spitalkostenfinanzierung
deutlich an. Dieses war nach einem Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts von 2001
notwendig geworden. Gegen den Beschluss, der die Kantone verpflichtet, ab 2002
stufenweise den Sockelbeitrag für die stationäre Behandlung in einem öffentlichen
oder öffentlich-subventionierten Spital auch für jene Patientinnen und Patienten zu
übernehmen, die eine Zusatzversicherung abgeschlossen haben, war von der
Krankenkasse Assura, die geltend machte, der EVG-Entscheid sei bereits 2002
vollumfänglich anzuwenden, das Referendum eingereicht worden. Der Bundesrat, die
Kantone, alle namhaften Parteien sowie mit Ausnahme von Assura und Supra sämtliche
Krankenversicherer warben für ein Ja zum Bundesbeschluss, da es bei einer Ablehnung
zu endlosen Rechtsstreitigkeiten und voraussichtlich zu Steuererhöhungen in den
Kantonen gekommen wäre. Da dem Ansinnen der Assura von Anfang an keine Chancen
eingeräumt wurden, warf die Abstimmungskampagne keine hohen Wellen. Am
deutlichsten wurde das Bundesgesetz in den Kantonen Genf, Neuenburg, Basel-Stadt,
Luzern und Graubünden angenommen, die Ja-Mehrheiten von über 80% auswiesen. Die
geringste Ablehnung (gut 30% Nein-Stimmen) erfolgte im Kanton Waadt, in dem die
Assura als Krankenversicherer besonders präsent ist.

Abstimmung vom 9. Februar 2003

Beteiligung: 28,7%
Ja: 1 028 673 (77,3%)
Nein: 301 128 (22,7%)

Parolen:
– Ja: CVP, EVP, FDP, GP, Lega, LP, SD, SP, SVP (2*); SGB, Travail Suisse, SBV, SGV,
Santésuisse, SDK.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.02.2003
MARIANNE BENTELI
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– Nein: FP, EDU.
– Stimmfreigabe: PdA; SAGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen. 67

Ärzte und Pflegepersonal

Ende Januar befasste sich die SGK-NR mit der Volksinitiative «Für eine starke Pflege».
Nach Anhörungen des Initiativkomitees und einer ersten Aussprache kam sie
grossmehrheitlich zum Schluss, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf bestehe, ihr
eine Regelung auf Verfassungsstufe aber zu weit gehe. Daher ergriff sie mit 16 zu 5
Stimmen (bei 1 Enthaltung) eine Kommissionsinitiative, um einen indirekten
Gegenentwurf zu lancieren und somit das Anliegen auf Gesetzesstufe regeln zu können.
Wichtig sei der Kommission vor allem die eigenverantwortliche Erbringung von
Pflegeleistungen und die angemessene Abgeltung ebendieser, wie ihrer
Medienmitteilung zu entnehmen ist. Mitte Februar beschäftigte sich die SGK-NR mit
der Ausgestaltung des von ihr gewünschten indirekten Gegenentwurfs, wobei sie in
erster Linie bei der Anerkennung der Kompetenzen wie auch bei der Aus- und
Weiterbildung von Pflegefachpersonen ansetzen will. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.01.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Am 30. November stimmte das Volk über die Revision des Betäubungsmittelgesetzes
ab. Die Verankerung der Vier-Säulen-Drogenpolitik im Gesetz wurde vom Volk mit 68,1%
gutgeheissen. Ähnlich wie bei der Hanf-Initiative war auch hier die Parolenkonstellation
im Vorfeld sehr komplex und verlief nicht nach einem klassischen ideologischen
Konfliktmuster. Die grossen Parteien mit Ausnahme der SVP unterstützten die Vorlage.
Zu den Gegnern der Vorlage zählten auch die LP und die Rechtsaussenparteien. Im
Gegensatz zu der Hanf-Initiative gab es hier weniger abweichende Kantonalparteien.
Einzig bei der FDP gaben die Kantone Thurgau, Waadt und Neuenburg die Nein-Parole
heraus. Die Befürworter der Vorlage argumentierten vor allem damit, dass sich die Vier-
Säulen-Politik des Bundes bewährt habe. Die rechtskonservativen Gegner der Vorlage
begründeten ihren Entscheid damit, dass mit einer Verankerung die Drogenpolitik
„weiter liberalisiert“ und der Abstinenz zu wenig Bedeutung geschenkt werde .

Die Revision des Betäubungsmittelgesetzes wurde flächendeckend in allen Kantonen
gutgeheissen. Die Ja-Mehrheiten lagen, mit Ausnahme des Kantons Waadt, überall bei
über 60%. In acht Kantonen, darunter auch die vier städtisch geprägten Kantone
Zürich, Basel-Stadt, Bern und Genf waren es sogar 70% und mehr, die sich für die
Vorlage aussprachen. Für den Entscheid zum Betäubungsmittelgesetz waren gemäss
Vox-Analyse die Wertehaltungen weniger wichtig als bei der Hanf-Initiative. Dafür
spielte die Kenntnis der Vorlage eine entscheidende Rolle. Wer sich bei den
entsprechenden Kontrollfragen sehr gut informiert zeigte, hiess die Gesetzesrevision zu
fast 90% gut. Was die beiden Vorlagen ebenfalls unterschied, war der Anteil derjenigen,
die nicht (mehr) imstande waren, ihren Entscheid zu begründen. Dieser war beim
Betäubungsmittelgesetz deutlich höher als bei der Hanfinitiative . 

Abstimmung vom 30. November 2008

Beteiligung: 47,1%
Ja: 1 541 928 (68,1%)
Nein: 722 992 (31,9%)

Parolen:
– Ja: FDP (3*), CVP, SP, EVP, CSP, PdA, GP, GLP, BDP; SBV, SGB, Travail.Suisse.
– Nein: SVP, LP (1*), SD, EDU, FP, Lega; SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 69

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
LINDA ROHRER
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
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begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 70
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Erwerbsersatzordnung (EO)

Im Abstimmungskampf begründeten die Gegner, zu denen auch die SVP-Frauen
Schweiz sowie einige rechtsbürgerliche Abweichler aus der FDP gehörten, ihre
Ablehnung vor allem mit dem ordnungspolitischen Argument, dass kein weiterer Ausbau
des Sozialversicherungssystems mehr erfolgen dürfe. Sie machten geltend, die
Geburtskosten seien durch das KVG abgedeckt, weshalb der über 50-jährige
Verfassungsauftrag zum Mutterschutz erfüllt sei. Kinder seien zudem eine Privatsache;
ihre Polemik gegen die Gesetzesänderung gipfelte denn auch im Begriff der
„Staatskinder“, die es zu verhindern gelte. Zudem bemängelten sie, dass lediglich
erwerbstätige Mütter in den Genuss von Leistungen kämen. Letztere Begründung war
besonders bemerkenswert, da die gleichen Gegner 1999 die Vorlage einer
Mutterschaftsversicherung gerade deshalb bekämpft hatten, weil auch die
nichterwerbstätigen Mütter einbezogen werden sollten. Die Befürworter, mit Ausnahme
der SD und der Lega alle anderen Parteien, machten für ihre Unterstützung den nie
eingelösten Verfassungsauftrag von 1945 geltend sowie Anliegen der Familien- und der
Gleichstellungspolitik. Sie unterstrichen, dass es sich eben gerade nicht um eine neue
Sozialversicherung handle, sondern um die Ausdehnung der bestehenden EO, an
welche die erwerbstätigen Frauen seit jeher Lohnbeiträge bezahlen, in den allermeisten
Fällen ohne je Leistungen daraus zu beziehen. Die Befürworter erhielten prominente
Unterstützung von den drei früheren Bundesrätinnen Dreifuss (sp), Kopp (fdp) und
Metzler (cvp), denen sich über 60 ehemalige Parlamentarierinnen anschlossen.

Uneinheitlich war die Haltung der Wirtschaft, die fünf Jahre zuvor massiv zum Scheitern
einer Mutterschaftsversicherung beigetragen hatte. Der Arbeitgeberverband
anerkannte zwar, dass unter dem Strich die Wirtschaft eher entlastet würde, angesichts
der starken ordnungspolitischen Opposition in seinen Reihen beschloss er aber
Stimmfreigabe. Economiesuisse war mehrheitlich ablehnend eingestellt, wollte sich
aber nicht exponieren und gab die Stimme ebenfalls frei. Der Vorstand des
Gewerbeverbandes, dessen Direktor, Pierre Triponez (fdp, BE), zusammen mit Frauen
aus den anderen Bundesratsparteien die nun vorliegende Lösung initiiert hatte, stellte
sich klar hinter die Vorlage, konnte aber nicht die ganze Basis um sich scharen.

In der Volksabstimmung vom 26. September wurde die Gesetzesänderung mit 55,5%
Ja-Stimmen klar angenommen. Am deutlichsten stimmten die Westschweizer Kantone
Waadt (81,1% Ja), Jura (79,6%), Genf (79,5%) und Neuenburg (74,7%) sowie das Tessin
(66,7%) zu, am schwächsten der Kanton Appenzell Innerrhoden (26,9%), gefolgt von
Schwyz (32,3%) und Glarus (34,2%). Von den 17 Städten mit mehr als 30'000
Einwohnern lehnte einzig Schaffhausen den bezahlten Mutterschaftsurlaub ab, ein
deutliches Zeichen, dass im urbanen Milieu heute die Berufstätigkeit der Frauen eine
Selbstverständlichkeit ist, welche auch die Einstellung zur Frage des Erwerbsersatzes
geprägt hat.

Die Gesetzesänderung wird Mitte 2005 in Kraft treten und stellt grosszügigere
Regelungen wie etwa im Kanton Genf nicht in Frage.

Abstimmung vom 26. September 2004

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1'417'159 (55,5%)
Nein: 1'138'580 (44,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SP, GP, LPS, CSP, EVP, EDU, PdA; SGB, Travail.Suisse, KV Schweiz; SGV,
Gastrosuisse
– Nein: SVP (2*), SD, Lega
– Stimmenthaltung: Economiesuisse, SAGV
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2004
MARIANNE BENTELI
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Berufliche Vorsorge

Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Robbiani (cvp, TI) 2004 beantragt, dass aus
Gründen der Steuergerechtigkeit für die Quellenbesteuerung der Leistungen aus der 2.
Säule und der Säule 3a nicht der Sitzkanton der Sammelstiftung, sondern der letzte
Wohnsitzkanton des Begünstigten zuständig sein sollte, falls dieser zwischenzeitlich im
Ausland lebt. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben, weil damit jenen Kantonen, die während der Erwerbstätigkeit des
Begünstigten beim steuerlichen Einkommen Abzüge für die berufliche Vorsorge
zulassen mussten, im Gegenzug die Einnahmen aus der Quellensteuer zufliessen sollten.
Der Bundesrat beantragte Nichteintreten auf die Vorlage, weil damit ein erheblicher
administrativer Mehraufwand entstehen würde. Er konnte sich mit Unterstützung von
FDP und SVP knapp durchsetzen. Eine Motion (07.3454) Robbiani (cvp, TI) mit der
gleichen Stossrichtung wurde ebenfalls verworfen. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2007
MARIANNE BENTELI

Die Räte behandelten eine parlamentarische Initiative Fischer (glp, LU) zur Besteuerung
von Freizügigkeitsgeldern bei Wegzug aus der Schweiz in ein Land ausserhalb des
EU/Efta-Raumes. Gemäss aktueller Rechtslage sind Freizügigkeitsguthaben, die nach
Wegzug der versicherten Person bezogen werden, am Ort des Geschäftssitzes der
Vorsorgeeinrichtung der Quellenbesteuerung unterworfen. Daraus entsteht eine
Missbrauchmöglichkeit: Versicherte können ihre Freizügigkeitsguthaben kurzfristig in
einen steuergünstigen Kanton transferieren und so beträchtliche Steuerersparnisse
erreichen. Aus diesem Grund verlangt der Vorstoss eine Änderung der
Steuergesetzgebung. Neu soll die Quellensteuer am letzten in der Schweiz liegenden
Wohnsitz der versicherten Person anfallen, um einen fairen interkantonalen
Steuerwettbewerb zu gewährleisten. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats gab der parlamentarischen Initiative im Januar 2015 mit 14 zu 11 Stimmen
Folge. Die Gegner argumentierten mit einem unverhältnismässigen Mehraufwand für
die Steuerbehörden. 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.01.2015
FLAVIA CARONI

Im Feburar beriet die WAK des Ständerates eine parlamentarische Initiative Fischer
(glp, LU) für eine faire Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern. Im Gegensatz zu ihrer
Schwesterkommission gab sie ihr mit 8 zu 4 Stimmen keine Folge. Ausschlaggebend
dabei war ein befürchteter Mehraufwand für die Steuerbehörden und ein Eingriff in die
Steuerhoheit der Kantone. Der Vorstoss wurde somit an das Plenum der grossen
Kammer übergeben. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2015
FLAVIA CARONI

In der Sommersession beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative Fischer
(glp, LU) für eine faire Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern. Die vorberatende WAK
empfahl mehrheitlich, der Initiative Folge zu geben, eine bürgerliche Minderheit
Flückiger (svp, AG) plädierte für Ablehnung. Der Urheber des Vorstosses argumentierte,
die Besteuerung der Freizügigkeitsleistungen in einem Kanton, in dem die versicherte
Person möglicherweise nie gewohnt hat und zu dem sie keinen anderen Bezug hat, sei
eine unfaire Facette des Steuerwettbewerbs. Das Steuerschlupfloch sei nicht etwa
intendiert, sondern unerwünscht. Die Minderheitssprecherin erklärte, die Minderheit
störe sich insbesondere ob des Geltungsbereichs der parlamentarischen Initiative.
Dieser umfasse neben Kapitalleistungen auch Pensionen und Ruhegehälter, was ein
Bericht des EFD bestätige. Das bisherige System sei effizient, habe sich bewährt und
garantiere Rechtssicherheit. Dagegen bringe die durch den Vorstoss angestrebte
Änderung administrativen Aufwand und Zusatzkosten. Der Rat folgte der
Kommissionsmehrheit mit 104 zu 83 Stimmen ohne Enthaltungen. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
FLAVIA CARONI

Im Ständerat beantragte eine Mehrheit der vorberatenden Kommission für Wirtschaft
und Abgaben, der parlamentarischen Initiative Fischer (glp, LU) für eine faire
Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern keine Folge zu geben. Sie blieb damit bei ihrer
Haltung aus der ersten Beratung. Eine Minderheit Levrat (sp, FR) setzte sich für Folge
geben ein. Das Nein-Lager, das argumentierte, die neue Regelung könne sogar zu einem
Abfluss von Steuergeldern ins Ausland führen, überwog in der kleinen Kammer: Sie
lehnte den Vorstoss mit 24 zu 15 Stimmen ohne Enthaltung ab. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Le 12 février 2017, la population votante a accepté à plus de 60% le référendum
obligatoire facilitant la naturalisation pour les étrangers et étrangères de troisième
génération (voir également ici). Le texte soumis au peuple était issu de l'initiative
parlementaire Marra (ps, VD), intitulée «La Suisse doit reconnaître ses enfants». Le
changement partiel de la constitution avait rencontré peu de résistance. Ses
adversaires principaux étaient l'UDC et l'UDF, qui avaient lancé une contre-campagne
mettant en garde contre une «naturalisation de masse», dont l'affiche mettait en scène
des mains aux différentes variantes de peau foncée, se jetant sur des passeports à croix
blanche. Les affiches en faveur de l'arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée
des étrangers de la troisième génération mettaient en scène des portraits de personnes
jeunes, dont le texte soulignaient la composante identitaire suisse, malgré l'origine
étrangère: «Manuel. Schweizer. Punkt». Le mouvement «Opération Libero», qui avait
été créé suite à l'initiative contre l'immigration de masse s'est beaucoup investi dans
cette campagne. 

La question de l'identité est ressorti comme argument principal chez les votant-e-s,
selon l'analyse VOTO. Les coûts administratifs, les règles de procédure ou encore le
fédéralisme n'ont pas joué de rôle, les gens ont voté oui, car ils/elles considèrent les
personnes de troisième génération comme suisses. Dans le camp du non, qui atteignait
79% chez les adhérent-e-s de l'UDC, le rejet est dû principalement à un scepticisme de
principe face aux personnes étrangères.

Votation du 12 février 2017 
Participation: 46.84% 
Oui: 1'499'627 (60.4%) / Cantons: 15 4/2 
Non: 982'844 (39.6%) / Cantons: 5 2/2 

Consignes de vote: 
- Oui: Les Verts, PS, PLR (1)*, PDC (1)*, PBD (1)*, Vert'libéraux, solidaritéS Union des villes
suisses, Union syndicale suisse (USS), Travail.suisse, Commission fédérale des
migrations 
- Non: UDC. UDF (1)*,   
*entre parenthèses: nombre de sections cantonales divergentes 77

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Nach einem lauen Abstimmungskampf nahmen Volk und alle Stände bei einer
Beteiligung von 27,8% die Verfassungsänderung zur Bildung mit 85,6% Ja-Stimmen an.
Am meisten Zuspruch erhielt die Vorlage in Bern (92,9%); über 90% Ja-Stimmen
resultierten auch in Neuenburg, Basel-Stadt, der Waadt, Solothurn und Basel-Land. Am
skeptischsten zeigten sich das Tessin (59,7%) und Appenzell Innerrhoden (59,2%). Die
hohe Zustimmung von 85,6% hat Seltenheitswert; einen ähnlichen Wert erreichten nur
weniger als zehn von den über 500 Urnengängen seit der Gründung des Bundesstaates.
Ebenfalls bemerkenswert ist die sehr tiefe Stimmbeteiligung von 27,8% (Durchschnitt
1992-2002: 44%): Seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 fiel die Beteiligung
nur bei drei Urnengängen (von rund 280) unter die 30%-Marke.

Abstimmung vom 21. Mai 2006

Beteiligung: 27,8%
Ja: 1 137 450 (85,6%) / 20 6/2 Stände
Nein: 191 666 (14,4%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SP (1*), SVP (4*), GP (1*), LP, CSP, EVP, EDU, FP; economiesuisse, SGB,
Travail Suisse, SGV, SBV, ZSA, Erziehungsdirektorenkonferenz, Dachverband der
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Schweizerische Universitätskonferenz, Verband

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.05.2006
MAGDALENA BERNATH
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Schweizer Hochschulstudierender.
– Nein: PdA, Lega, KVP; Centre patronal. 
– Stimmfreigabe: SD.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 78

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stärkung des Schweizer Stiftungsstandortes (Pa.Iv. 14.470)

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Werner Luginbühl (bdp, BE) 2014 eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen des Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in
der Schweiz. Nach anfänglichem Widerstand durch die RK-NR gaben schliesslich beide
Rechtskommissionen der Initiative Folge. Der auf Wunsch der RK-SR von der
Bundesverwaltung ausgearbeitete Entwurf stiess im Frühling 2020 auf starke Kritik in
der Vernehmlassung, worauf die ständerätliche Kommission die Vorlage auf zwei der
ursprünglich acht gestellten Forderungen beschränkte: Stifterinnen und Stifter sollen
neu ausgebaute Rechte in Bezug auf Organisationsänderungen der Stiftung erhalten,
zudem sollen Änderungen an der Stiftungsurkunde zukünftig einfacher vorgenommen
werden können. Beide Aspekte hiess das Parlament gut und sprach überdies Personen
mit einem «berechtigten Kontrollinteresse» neu ebenfalls ein Beschwerderecht zu,
schloss jedoch Spenderinnen und Spender sowie diesen nahestehende Personen davon
aus.

Chronologie
Parlamentarische Initiative und Vorprüfung durch die RK-SR
RK-NR stimmt nicht zu
RK-SR gibt Folge
Zustimmung durch RK-NR
Auftrag der RK-SR an die Bundesverwaltung zur Ausarbeitung eines Entwurfs
Genehmigung der Fristverlängerung bis 2021 durch den Ständerat
Vernehmlassung und Vernehmlassungsergebnisse
Detailberatungen im Ständerat
Eintretensentscheid der RK-NR
Detailberatungen im Nationalrat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmungen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2015
SARAH KUHN

Mit einer Ende 2014 eingereichten parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
wurde das Parlament aufgefordert, Anpassungen der gesetzlichen Grundlage –
insbesondere des ZGB und DBG – vorzunehmen, damit die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in der Schweiz in ihrer Wirksamkeit und
ihrem liberalen Charakter gestärkt werden. Das Parlament soll hierbei im Wesentlichen
organisatorischen und formellen Anforderungen Rechnung tragen. So soll das BfS
regelmässig Daten zu den steuerbefreiten gemeinnützigen Organisationen publizieren.
Auch wird eine Präzisierung der Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, in
Anlehnung an das Beschwerderecht von Personen mit berechtigten Kontrollinteressen,
erwartet. Des Weiteren sollen auch Anpassungen im Rahmen der Stiftungsurkunde
vorgenommen werden; zwecks Vereinfachung würden für unwesentliche Änderungen
die notarielle Beurkundung entfallen und die Stifterrechte durch Ausdehnung des
Änderungsvorbehalts auf Organisationsänderung optimiert werden. Zudem sollen eine
Haftungsbegrenzung für ehrenamtliche Organmitglieder, Steuerprivilegien für von
Erben vorgenommene Zuwendungen aus dem Nachlass und die Möglichkeit eines
Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden angedacht werden. Als letzter
Punkt soll eine Angleichung des Steuerrechts an das Zivilrecht berücksichtigt werden, in
dem keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung für die entsprechende
Honorierung von strategischen Leitungsorganen sichergestellt wird. Im November 2015

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2015
MELIKE GÖKCE
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wurde der Vorstoss in der Vorprüfung von der RK-SR behandelt und für gut befunden.
Die Kommission gab der Initiative mit 7 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge. 79

Rund ein Jahr nach ihrer Schwesterkommission konnte sich auch die RK-NR in der
Vorprüfung der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu einem Entscheid
durchringen. Im Mai 2016 hatte sie angekündigt, dass sie zunächst Anhörungen
durchführen wolle, bevor sie darüber entscheide, ob sie sich dem Beschluss der RK-SR
zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens zur Stärkung des Schweizer
Stiftungsstandorts anschliessen wolle. Diese Anhörungen fanden schliesslich im August
desselben Jahres statt. Im November kam dann die ernüchternde Nachricht: Die RK-NR
sehe diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und sprach sich mit 13 zu 6 Stimmen ohne
Enthaltung gegen den Vorstoss aus. Sie bezweifelte, dass die Massnahmen – auch
aufgrund ihrer Heterogenität – zu einer effektiven Stärkung führen würden und
befürchtete im Gegenteil negative Auswirkungen auf das Schweizer Steuersystem. 80

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2016
MELIKE GÖKCE

Nach dem Negativbescheid der RK-NR im Herbst 2016 lag es nun am Ständerat, über
das Weiterbestehen der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu befinden.
Die RK-SR hielt an ihrem Entscheid vom November 2015 fest und beantragte ihrem Rat
im entsprechenden Bericht vom August 2017, der Initiative Folge zu geben (mit 10 zu 2
Stimmen bei einer Enthaltung). Sie betonte abermals die Relevanz des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens für die Schweiz. Gerade vor dem Hintergrund
des stetig steigenden Konkurrenzkampfes auf internationaler Ebene sehe sie
Handlungsbedarf, um die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der in
der Schweiz ansässigen Stiftungen zu verbessern und den weltweit bekannten
Stiftungsstandort Schweiz zu festigen. Des Weiteren verwies die Kommission darauf,
dass die letztmalige Stiftungsrechtsrevision auf das Jahr 2006 datiere und gerade in
Anbetracht der Schnelllebigkeit des Stiftungssektors eine entsprechende Anpassung
angemessen wäre.
Der Ständerat teilte diese Einschätzung und gab der Initiative ohne Einwände
entsprechend Folge. Ständerat Vonlanthen (cvp, FR) führte in seinem Votum drei
wesentliche Argumente an, weshalb er sich dem mit „überwältigendem Mehr“ von der
Kommission angeführten Vorschlag anschliessen und sich für das Vorankommen des
Vorstosses einsetzen wolle. Erstens bestehe Handlungsbedarf, da die heutigen
Rahmenbedingungen teilweise nicht mehr zeitgemäss seien, zweitens wolle die
Initiative keine komplizierte Totalrevision, sondern lediglich punktuell gesteuerte
Anpassungen anstossen und drittens sei die von der Swissfoundations angebrachten
Kritik bezüglich einer fehlenden strategischen Stossrichtung und
„Verschlimmbesserung“ der Grundlagen unbegründet. Gerade die Teilrevision erlaube
ein zielgerichtetes Agieren und durch die Vorarbeit von Experten könnten
entsprechend sinnvolle Lösungen vorgeschlagen werden. Der Initiant selbst schloss die
Debatte mit einer Reminiszenz an die Gründung der parlamentarischen Gruppe
Philanthropie/Stiftungen, welcher auch einige der Anwesenden angehörten: Fast alle
Ständeratsmitglieder seien in einer Stiftung tätig, nur ganz wenige aber befassten sich
auch mit dem Stiftungswesen, obwohl dessen Bedeutung in der Schweiz beträchtlich
sei. Er selbst habe sich immer mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt und nicht
zuletzt nach der vom Bundesrat beantragten Abschreibung seiner vor neun Jahren
eingereichten Motion (09.3344) zur Attraktivierung des Stiftungswesens festgestellt,
dass es zwar keine Totalrevision brauche – wie damals verlangt – jedoch eine gezielte
Optimierung im Feinbereich. 81

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
MELIKE GÖKCE

Nach einer langen und kontroversen Vorprüfungsphase kam die parlamentarische
Initiative Luginbühl (bdp, BE) schliesslich im Oktober 2017 zustande. Die RK-NR hatte
ihren ablehnenden Beschluss vom November 2016 revidiert und sich entschlossen, mit
9 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen der Initiative Folge zu geben – dies, nachdem der
Initiative bereits im September 2017 vom Ständerat Folge gegeben worden war. Die RK-
SR, als Kommission des Erstrates, wurde folglich damit beauftragt, einen Entwurf zur
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens auszuarbeiten. 82

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2017
MELIKE GÖKCE
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Nach einer erfolgreichen Vorprüfungsphase war es nun an der RK-SR, eine Vorlage
auszuarbeiten, mit der die notwendigen Gesetzesänderungen zur Stärkung der
Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesens vorgenommen werden können. Unter Berücksichtigung
entsprechender Erkenntnisse aus Expertenanhörungen beschloss die Kommission im
Mai 2019 mit 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung, die Verwaltung mit der Ausarbeitung
einer solchen Vorlage zu beauftragen. Im Rahmen der Kommissionssitzung war indes
auch die Möglichkeit einer Sistierung der zu behandelnden parlamentarischen Initiative
angedacht worden, um den Vorentwurf zur Regelung von Trusts (Mo. 18.3383)
abzuwarten, schliesslich aber doch einer separaten Behandlung der beiden Vorstösse
der Vorrang gegeben worden. Da die gesetzlich festgeschriebene Zweijahresfrist zur
Ausarbeitung der Vorlage im Herbst 2019 bereits fällig gewesen wäre, beantragte die
Kommission eine Fristverlängerung um weitere zwei Jahre, über die der Ständerat wohl
in einer der folgenden Sessionen entscheiden wird. 83

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2019
MELIKE GÖKCE

Ohne weitere Umschweife wurde der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE),
mit der die Stärkung der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen
Schweizer Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens angestrebt wird, in der
Herbstsession 2019 vom Ständerat eine Fristverlängerung von 2 Jahren bis 2021
gewährt. 84

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
MELIKE GÖKCE

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2019 der Ausarbeitung einer Vorlage zur
parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) eine zweijährige Fristverlängerung
gewährt hatte, schickte die RK-SR Ende November 2019 den Vorentwurf zur Stärkung
der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in die Vernehmlassung. Um die weltweite
Bedeutung und die günstigen Bedingungen des Schweizer Stiftungsrechts
aufrechterhalten zu können, bedürfe es vereinzelter Korrekturen, die mit den acht
vorgeschlagenen Massnahmen der parlamentarischen Initiative angegangen werden
könnten und daher auch in dieser Form in die Kommissionsvorlage aufgenommen
worden seien, so der entsprechende Kommissionsbericht. Die Massnahmen
orientierten sich an realen Bedürfnissen und seien sowohl angemessen als auch
verwertbar und setzten sich u.a. mit der Aufsicht und der Haftung von
Stiftungsratsmitgliedern auseinander, ohne dabei eine Einschränkung der bewährten
Rechtsgrundlagen zu provozieren oder mit internationalen Verpflichtungen sowie
europäischem Recht zu kollidieren.
Das zentrale Element der Vorlage stellen die vorgeschlagenen Steueranreize dar, wobei
die Kommission in ihrem Vorentwurf mehrere Varianten in Betracht zog, mit denen die
steuerliche Bevorzugung von Zuwendungen aus Nachlässen und die Spendenvorträge
auf spätere Veranlagungsperioden ermöglicht werden sollen. Die Hauptvariante
ermöglicht einen Spendenabzug für die zwei folgenden Steuerperioden, während die
Variante 1 keine zeitliche Begrenzung vorsieht. Die Variante 2 sieht weder für einmalig
erhöhte Abzüge noch für einen Spendenvortrag Regularien vor. Diese Erneuerungen
hätten zwar naturgemäss sowohl für den Bund als auch für die Kantone
Mindereinnahmen zur Folge, die Kommission ging aber davon aus, dass die positiven
gesellschaftlichen Effekte, die aus den Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke
entstehen, diese Mindereinnahmen weit überkompensieren würden. Die
Vernehmlassung dauerte bis zum 13. März 2020. 85

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2019
MELIKE GÖKCE

Kirchen und religionspolitische Fragen

In der Volksabstimmung hiessen Volk und Stände mit knapp zwei Drittel Ja-Stimmen
die Streichung des Bistumsartikels gut. Am deutlichsten stimmten grossmehrheitlich
katholische Kantone zu (Freiburg, Tessin, Solothurn und Wallis), am knappsten war das
Resultat in Genf und Glarus sowie in den protestantisch-dominierten Kantonen
Schaffhausen und Bern. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund sprach sich
grundsätzlich dafür aus, eine Volksinitiative für einen Religionsartikel zu lancieren.

Abstimmung vom 10. Juni 2001

Beteiligung: 42,0%
Ja: 1 194 556 (64,2%) / 26 6/2 Stände

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2001
MARIANNE BENTELI
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Nein: 666 108 (35,8%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: FDP, SP, CVP, SVP (1*), EVP, LPS, GP, CSP, FPS; ZSA (Arbeitgeber), CNG; Schweiz.
Bischofskonferenz (SBK)
– Nein: EDU, PdA; Kath. Frauenbund, Bund aktiver Protestanten, Arma, IG Frauen
Kirche
– Stimmfreigabe: SD; SGB, Schweiz. Evangelischer Kirchenbund (SEK)
* in Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 86

Buchmarkt

Im März des Berichtjahres stimmte die Schweizer Bevölkerung über die
Wiedereinführung der 2007 abgeschafften Buchpreisbindung ab, weil ein Komitee im
Juli 2011 bestehend aus JFDP, JSVP, JGLP das Referendum ergriffen hatte. Ein
überparteiliches, bürgerliches Komitee lancierte den Abstimmungskampf unter dem
Motto „Buchpreisdiktat Nein“. Im Zentrum der Kampagne der Gegner standen die
Argumente, eine Buchpreisbindung führe zu höheren Preisen für die Konsumenten und
nütze nur ausländischen Verlegern. Auf der Seite der Befürworter kämpften
Buchhändler, Autoren und Verleger für die Wiedereinführung der festen Ladenpreise.
Eine staatliche Regulierung sichere die Vielfalt und stärke kleinere Schweizer Verlage
und unbekannte Autoren, so die Hauptargumente. Bis zuletzt unklar blieben die Fragen,
ob auch der private Online-Buchkauf im Ausland der Preisbindung unterstehe und wie
die Kontrolle der Preise aussehen sollte. Dies war mit ein Grund, so die Vox-Analyse,
weshalb die öffentliche Meinung im Verlauf der Kampagne in Richtung Nein kippte. Am
11. März 2012 wurde die Buchpreisbindung an der Urne recht deutlich mit 56,1 Prozent
der Stimmen verworfen. Besonders auffällig war der Unterschied zwischen der
Deutschschweiz – welche geschlossen auf den Markt setzte – und der Romandie –
welche geschlossen für die staatliche Regulierung votierte. So fand die Vorlage die
grösste Zustimmung im Kanton Jura (71.2%), in Genf (66.6%), in Neuenburg (63.0%), im
Waadtland (60.6%), im Wallis (57.7%) und in Freiburg (57.5%). Ausserdem spielte auch
die Parteigebundenheit eine gewisse Rolle beim Stimmentscheid. Parteisympathisanten
von SP und den Grünen sagten deutlich Ja zur Vorlage, während die Anhänger der
bürgerlichen Parteien sowie die Parteiungebundenen die Vorlage grösstenteils
ablehnten. Schliesslich wies die Vox-Analyse auch darauf hin, dass insgesamt 13
Kantonalparteien der CVP von der Meinung der nationalen Delegiertenversammlung
abwichen und ins gegnerische Lager wechselten. Dies stellte einen weiteren
Unsicherheitsfaktor dar, welcher zur Ablehnung der Vorlage führte.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 44,9%
Ja: 966 633 (43,9%) / 6 Stände
Nein: 1 234 222 (56,1%) / 14 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: CVP (13), EVP, Grüne, SP, CSP (1), EDU, SGB, TravS.
– Nein: FDP, BDP (1), SVP, GLP, eco, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 87
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